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An auswartigen Beiträgen iſt ferner eingegangen Von
der Gemeinde Golbitz 5 Thlr. 15 Sgr., von A. B. in Lö-
ber itz 2 Thlr., von der Gemeinde Roitzſch 22 Thlr. 12 Sgr.
6 Pf., von der Gemeinde Rottelsdorf 7 Thlr., aus Kirch-
ſcheidungen Ertrag eines von den dortigen Sängern, ſo wie

von den Sängern von Trööbisdorf und Burg ſcheidungen
veranſtalteten Sängerfeſtes 16 Thlr., aus Kayna zweite Sen-
dung 17 Thlr., Ertrag eines von dem Kaynaer Geſangverein
veranſtalteten Concerts 22 Thlr. aus Freiimfelde 1 Thlr.
19 Sgr. 6 Pf. von der Gemeinde Zettwitz 1 Thlr. 14
Sgr. von der Gemeinde Niemberg 14 Thlr. 15 Sgr., von
Gemeinde und Rittergut Döllnitz 20 Thlr., von der Gemeinde
Spickendorf 3 Thlr. 9 Sgr.

Halle, den 22. Auguſt 1850.
Hülfs-Comité für Schleswig-Holſtein.

Deutſchland.
Von der Niederelbe, d. 20. Auguſt. Wie wir be-

reits bemerkt haben, beſtätigt ſich die Räumung Friedrichsſtadt's
durch die Däanen nicht, ſondern halten ſie vielmehr dieſe Stadt
mit 8-—-900 Mann beſetzt. Daß ſie ſich, wie einige Blatter
mittheilen, daſelbſt verſchanzen, iſt nicht der Fall. Was hin-
gegen von den Blättern uüber die drückenden Requiſitionen ge-
meldet wird welche die Danen den armen Bewohnern des un
terjochten Schleswigs auferlegen, iſt leider mehr als wahr. Jn
Flensburg ſoll der jetzige Burgermeiſter Laſſen noch ein ab-
ſcheulicheres Regiment führen als Schrader geführt hat. Ueber
das, was Hadersleben und beſonders Apenrade ſeit dem Ein
zuge der Danen leidet, daruber muß man die Berichte der aus
däniſcher Gefangenſchaft über Lübeck zurückgekehrten nordſchles-
wigſchen Beamten hoören. Die Deutſchen in Apenrade werden
von dem Poöbel gemißhandelt und ſtündlich bedroht. Ueber die
Behandlung, welche die genannten Beamten der Amtsſekre-
tair Brinkmann aus Hadersleben, der Hardesvogt Moritzen
aus Eſtrup, der Zollaſſiſtent v. Krogh aus Hoyer und der
Kaufmann Jwerſen aus Flensburg ſelbſt erlitten haben, könn-
ten wir manche ſpezielle Thatſachen erzählen. Alle dieſe Her
ren, mit Jnbegriff des Poſthalters Raben aus
der in Kopenhagen ſein Ehrenwort geben mußte, nach Malmoö

Halle, Freitag den 23. Auguſt
Hierzu zwei Beilagen.

Hadersleben,

1850.

zu gehen, und daſſelbe nicht zu verlaſſen, waren in Kopen-
hagen in Diebeslöcher eingeſperrt.

Jn Bezug auf die Gerüchte, es hätten Bauern von Ober
Stolk auf die Daänen geſchoſſen, hat der Generalmajor v. d.
Horſt folgende Erklärung erlaſſen:

Die ſich neuerdings wiederholenden Gerüchte als ſeien Bewohner des Dor
fes Ober-Stolk wegen angeblicher Betheiligung an dem Gefechte des 25. Juli
däniſcherſeits eingekerkert und ſogar mit dem Tode bedroht, legen mir die
Berpflichtung auf, dieſen Beſchuldigungen entſchieden entgegenzutreten und
ſie als unwahr zu bezeichnen. Das ganze Gefecht in und um Ober- Stolk,
von Anfang bis zu Ende, fand ſeitens der von mir befehligten 3. Brigade
unter meiner Führung und unter meinen Augen ſtatt, und wenn dabei ir
gend eine Betheiligung der Bewohner wirklich vorgekommen wäre, ſo mußte
ſie jedenfalls von mir bemerkt werden. Auf meine Ehre aber kann ich ver
ſichern, daß 1) nicht das mindeſte Vernehmen weder direkt, noch indirekt
zwiſchen mir und irgend einem Einwohner der dortigen Gegend in Bezug
auf meinen Gegner ſtattgefunden hat 2) daß ich weder bei, noch in Ober
Stolk Bewohner geſehen habe, welche ſich irgend wie an dem Gefecht be
theiligt hätten, oder daß ich davon gehört hätte daß dies geſchehen ſei.
Wäre dies der Fall geweſen ſo hätte ich es aber nothwendig ſehen müſſen.
Wenn übrigens mein Gegner das Gefecht gegen Ober-Stolk für einen
Ueberfall erklärt, ſo muß ich dies zwar ſeiner Anſicht überlaſſen es jedoch
entſchieden in Abrede ſtellen daß ich mich dabei anderer, als meiner eige-
nen Kräfte bedient hätte. Die in Rede ſtehende anderweitige Hülfe würde
von mir nicht einmal acceptirt worden ſein. Möge dieſe offene und wahre
Erklärung den unſchuldig Eingekerkerten ihre Freiheit wiedergeben und ih
ren Richter vor einer Blutſchuld bewahren, die ihn einſt ſchwer bedrücken
würde. Rendsburg den 18. Auguſt 1850. Freiherr v. d. Horſt, Gene-
ralmajor und BrigadeKommandeur in der ſchleswigholſteinſchen Armee.

Hamburg, d. 18. Auguſt. Aus mannichfachen Andeu
tungen, die gegeben worden, laßt ſich ſchließen, daß ſich Oan e
mark gegenwartig in einer ſehr kritiſchen Lage befindet. Ueber-
ſchlagen wir die Verluſte an Menſchenleben, die es in der
Schlacht bei Jdſtedt erlitten hat, die unerfreuliche Stimmung,
welche die Heirath des Königs zur Folge gehabt, und endlich
das Drückende, was in der Herrſchaft liegt, die der Pöbel in
Kopenhagen ausübt, ſo wird uns Das und noch manches An
dere ſehr begreiflich werden. Vor Allem auch die Unbehaglich
keit, in welcher es ſich den fortgeſetzten Kriegsrüſtungen Schles
wig-Holſteins gegenüber befindet. Die Armee der vereinigten
Herzogthümer hat ihre verlorenen Mannſchaften erſetzt, oder
vielmehr, ſie hat ſie um ein Bedeutendes vergrößert. General
Williſen beginnt eine drohende Stellung anzunehmen. Was
Wunder, daß Danemark bei einer derartigen Conſtellation der
Dinge anfangt, für das eroberte Schleswig zu fürchten und
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auf eine politiſche Auskunft ſinnt, vermöge deren eine neue Be
gegnung auf dem Schlachtfelde vermieden würde. Ein letzter
Sieg und das in Beſitz genommene Herzogthum reichen gerade
hin, das beſcheidene Danemark zu befriedigen. Warum alſo
noch einmal die Entſcheidung im offenen Kampfe in Frage ſtel-
len Warum noch einmal ſtreiten? Dies muß im Namen der
Menſchlichkeit verhindert werden im Namen der Menſchlichkeit,
ja, ſo ſchreibt man aus Kopenhagen. Kopenhagen appellirt an
die Menſchlichkeit, iſt Das nicht rührend? Ja, gewiß, und dieſe
Ruhrung wird noch größer, wenn man ſieht, was unter dieſer
Menſchlichkeit verſtanden wird. Unter dieſer Menſchlichkeit ver
ſteht die daniſche Preſſe nämlich Rußland. Die geſtern hier
angekommene Flyvepoſten deutet ganz naiv darauf hin, daß eine
ruſſiſche Jntervention nicht mehr als billig ſei.

Lübeck, d. 20. Auguſt. Die Antwort des Senats vom
17. d. M. auf die an denſelben in Betreff des Dampfkanonin-
boots „von der Tann“ ſeitens des ſchleswig-holſteiniſchen De-
partements der auswärtigen Angelegenheiten erlaſſenen Note
vom 6. d. M. lautet folgendermaßen

„Das hochverehrliche ſchleswig holſteiniſche Oepartement der auswär-
tigen Angelegenheiten hat in ſeinem Schreiben vom SGten d. M. ſich dahin
ausgeſprochen, daß wir nicht befugt geweſen ſeien, bei Feſtſtellung der
Regeln, nach denen wir die Neutralität in dem Hafen von Travemünde
gehandhabt wiſſen wollten, zunächſt unſer eigenes Jntereſſe zu berückſich
tigen es iſt der Anſicht, daß wir lediglich die Normen des beſtehenden
allgemeinen Völkerrechts hätten befolgen und eigene durch unſere beſonde-
ren Verhältniſſe gebotene Beſtimmungen überall nicht treffen dürfen. Bei
Entwickelung dieſer Anſicht wird von der Vorausſetzung ausgegangen, daß
ſolche allgemeine Grundſätze unbeſtritten und von allen Nationen als un
vedingt verpflichtend anerkannt ſeien das Schreiben ſeblſt ergiebt aber,
daß dies keinesweges der Fall iſt. Es wird dort angeführt, Dänemark
habe den Grundſatz daß die Aufnahme von Kriegsſchiffen der einen oder
anderen der Krieg führenden Parteien und deren Priſen mit der Neutra-
lität vereinbar ſei, zu Bernſtorff's Zeiten, Großbritannien und Preußen ge-
genüber, in glänzender Weiſe vertheidigt; daraus geht alſo hervor, daß
Großbritannien und Preußen jenen Grundſatz nicht anerkannt hatten. Und
wenn ferner auf die Kongreß-Akte vom 4. November 1804 Bezug genom-
men wird, durch welche der Präſident der Vereinigten Staaten autoriſirt
ward, nach ſeinem Belieben allen Kriegsſchiffeu fremder Nationen das
Einlaufen in die Häfen der Republik zu geſtatten oder zu verbieten,
auch ſie, zwei Fälle ausgenommen, mit Gewalt abzuhalten, ſo folgt eben
daraus daß jeder Staat an und für ſich berechtigt iſt, die Bedingungen
feſtzuſtellen, unter denen er das Einlaufen fremder Kriegsſchiffe in ſeine
Häfen geſtatten oder verbieten will. Daß dies ein von dem allgemeinen
Völkerrechte anerkannter Grundſatz ſei, war in dem diesſeitigen Schreiben
vom 27. v. M. behauptet, und durch die in dem Antwortſchreiben vom
6. d. M. angeführten Vorgänge wird es nur des Mehreren beſtätigt nach
den Ausſprüchen aller Lehrer des Völkerrechts kann es auch überall nicht
in Zweifel gezogen werden.

Handelte es ſich aber ſodann um die Prinzipien ſelbſt, die wir, in
Ausübung dieſes unſeres Rechtes, annehmen wollten, ſo mußte uns dabei
zunächſt die Rückſicht auf die Art und Weiſe leiten, wie ſchleswig holſtei
niſcherſeits unſer Hafen behandelt wurde, und die Ueberzeugung daß wir
unſer Gebiet nur durch Adoption der ſtrengeren Grundſätze der Neutrali
tät vor kriegeriſchen Ueberfällen und Turbationen zu ſchützen vermöchten.

Der Lieutenant Lange hatte ſich, ohne der Behörde irgend eine An
zeige zu machen mit ſeinem Kanonenboote faſt unmittelbar vor dem Aus
fluſſe der Trave vor Anker gelegt. Er iſt von dort einem anſegelnden
däniſchen Schiffe entgegengefahren, hat daſſelbe auf der travemünder
Rheede, innerhalb der Seetonnen, genommen und nun bei unſerem Loot-
ſen Kommandeur angefragt ob er ſeine Priſe in den hiefigen Hafen
bringen könne. Auf die Bemerkung des Lootſen Kommandeurs nach ſei-
ner Anſicht ſei das Schiff auf Lübeckiſchem Gebiete genommen, iſt er mit

ſeiner Priſe in die See gegangen und hat ſie erſt ſpäter, bei dem Erſchei-
nen eines däniſchen Kriegsſchiffes, freigegebenn

Wir ſind nicht der Anſicht geweſen daß die däniſchen Kriegsſchiffe
einen ſolchen Akt offener Feindfeligkeit, von unſerem Hafen aus und auf
unſerem Fahrwaſſer geübt, fich ruhig gefallen kaſſen würden wir glaub-
ten annehmen zu müſſen, daß ſie dadurch ſich veranlaßt finden wurden,
auch ihrerſeits Feindſeligkeiten auf unſerem Gebiete gegen das ſchleswig-
holſteiniſche Kanonenboot zu eröffnen, eventuell daſſelbe bis in unſeren
Hafen zu verfolgen, ſind auch nicht zweifelhaft darüber, daß nach dem
neueren Völkerrechte (Klüber, Europäiſches Völkerrecht, Bd. 1. S. 445)
eine Berechtigung dazu vorlag und da unſere Küſtenſchanze nicht armirt
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war, ſtand uns überall kein Mittel zu Gebote, einen Kampf vor und in
unſerem Hafen zu verhindern.

Der Lieutenant Lange hat freilich nach dem Antwortſchreiben
vom 6ten d. Mts. in Abrede geſtellt, daß er die Priſe auf lübecki
ſchem Territorium genommen; die Thatſache iſt aber durch die eid-
liche Aueſage der gerichtlich vernommenen Beſatzung des däniſchen
Schiffes konſtatirt. Damit ſtimmt auch überein die in unſerem Schrei-
ben vom 27ſten v. M. hervorgehobene und nicht in Abrede geſtellte
Aeußerung des Lieutenants gegen die travemünder Behörde: „Er glaube
die Neutralität des Hafens am evidenteſten dadurch anerkannt zu ha
ven, daß er die an dieſem Morgen gemachte Priſe wieder habe fah
ren laſſen.“ Jedenfalls iſt ſich der Lieutenant Lange wohl bewußt
geweſen, daß er nach dem, was vorgegangen, in dem travemünder Ha
fen vor den Verfolgungen der däniſchen Schiffe nicht geſichert ſei,
denn ſonſt würde ſeine Frage an die travemünder Behörde: „Ob er,
wenn er in dem Hafen angegriffen würde, ſich vertheidigen dürfe
keinen Sinn gehabt haben.

Bei Feſtſtellung jener Prinzipien ſind wir ferner allerdings da
von ausgegangen, daß von der Krone Preußen im Namen und im
Auftrage des deutſchen Bundes mit der Krone Dänemark ein Frie-
den abgeſchloſſen war, welchen wir bereits ratifizirt hatten. Wäre
auf den Umſtand von uns ein Gewicht gelegt, daß die Ratifications
Urkunden über dieſen Frieden noch nicht ausgewechſelt worden, ſo
hätten wir lediglich der bis dahin geltenden Waffenſtillſtands Con-
vention vom 10. Juli 1849 nachgehen dürfen, welcher wir wie wir
der hohen Statthalterſchaft am 8. Auguſt 1819 angezeigt, beigetre
ten waren. Dieſe Convention aber verpflichtet uns poſitiv, auf unſe
rem Territorium überall nichts zu dulden, wodurch eine Feindſeligkeit
gegen Dänemark irgendwie begünſtigt werden würde.

Wenn dagegen in dem Antvwortſchreiben vom Gten d. M. wieder
holt geltend gemacht wird, wir hätten uns durch „das Bundesverhält
niß Holſteins“ zur Aufſtellung ſmilderer Grundſätze veranlaßt ſehen
ſollen und jedenfalls die von uns angenommenen Prinzipien nicht frü-
her zur Anwendung bringen dürfen, als nachdem wir die Abſicht kund
gegeben, neutral bleiben zu wollen, ſo enthalt dieſer Einwand nicht
nur eine gänzliche Verkennung des uns durch jene Rückſichten gebote
nen Standpunktes, ſondern zugleich einen Vorwurf, der eben ſo un
gerecht als unzutreffend iſt, und der nach Lage der Sache am wenig-
ſten von jener Seite erwartet werden konnte. Wollte die hohe Statt-
halterſchaft, ungeachtet des im Namen des deutſchen Bundes abge
ſchloſſenen Friedens der bei einem etwanigen Kriege des Herzogthums
Holſtein mit dem Königreiche Dänemark den deutſchen Bundesländern
völlige Neutralität zur Pflicht macht, noch auf das BundesVerhalt-
niß Holſteins Bezug nehmen, ſo lag doch für alle Fälle ihr ob den
Bundesgenoſſen anzuzeigen, daß ſie die Feindſeligkeiten gegen Däne
mark beginnen wolle, ehe ſie erwarten konnte, von den Bundesgenoſ-
ſen darüber unterrichtet zu werden, wie dieſe ſich bei den Feindſelig-
keiten verhalten wollten. Eine ſolche Anzeige iſt aber von Seiten der
hohen Statthalterſchaft gänzlich unterblieben, und je weniger in Er
mangelung einer ſolchen von uns eine Erklärung erwartet werden
konnte, und je unangenehmer es uns ſein müßte, durch den plotzlichen
Beginn von Feindſeligkeiten in der Nähe unſeres Hafens, ſo wie durch
das völkerrechtswidrige Benehmen des Lieutenants Lange zu ſchleunigen
Anordnungen uns gedrängt zu ſehen deſto unbegreiflicher iſt es, wie
man daraus daß wir unſere Neutralität vorher nicht angekündigt,

die nothwendige Folge jenſeitigen Verſäumniſſes einen Vorwurf
gegen uns hat herleiten mögen.

Wir müſſen uns jedoch enthalten, auf die einzelnen von uns feſt
geſetzten Beſtimmungen weiter einzugehen, da das Schreiben vom 6ten
d. M. ſich über dieſelben in einem Tone ausſpricht, wie er bis jetzt,
auch bei obſchwebenden Differenzen, im diplomatiſchen Geſchäftsver-
kehre nicht vorgekommen iſt, und von Unterſtellungen ausgeht, welche
wir auf das entſchiedenſte zurückweiſen müſſen. Es bedarf aber auch
weiterer Aeußerungen darüber nicht, da dieſe Beſtimmungen in jenem
Schreiben lediglich deshalb einer Kritik unterzogen ſind, um die auf
fallende Forderung zu begründen daß voller Erſatz für den Verluſt
des Dampfbootes „von der Tann“ von uns geleiſtet werde. Das zur
Rechtfertigung eines ſolchen Begehrens Angeführte trifft vorliegend
überall nicht zu.

Alle Schriftſteller über das Völkerrecht ſind darüber einig, und die
Verträge der größten Seemächte ſchreiben vor, daß das auf einem neutra-
len Seegebiete ſich befindende Kriegsſchiff jeder feindſeligen Handlung ge
gen Schiffe der Nation, mit welcher der Krieg entbrannt iſt, ſich enthalten
müſſe, und das Schreiben vom 6. d. M. erkennt ſelbſt an, daß die Ent
waffnung eines Zuflucht ſuchenden Schiffes als Bedingung der Zulaſſung
dann aufgeſtellt werden dürfe, wenn das Schiff durch offenbaren Mißbrauch
der Hospitalität zu einer ſolchen Maßregel provozirt habe. Der Lieute-
nant Lange hat unſeren Hafen benutzt, um gegen ein nach eben dieſem
Hafen beſtimmtes Schiff einen Akt offener Feindſeligkeit auszuüben, und
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erſt, nachdem dies geſchehen haben wir ihn auffordern laſſen, unſer Ge
biet zu verlaſſen oder wenn es den Schutz deſſelben in Anſpruch nehmen
wolle, ſich zu entwaffnen. Eine Handlung, wie er ſie auf dem neutralen
Gebiete ſich geſtattet hat, würde ſelbſt die augenblickliche Anwendung von
Gewaltmaßregeln gerechtfertigt haben.

Aber abgeſehen davon, daß wir nach dieſem Vorgange nicht verpflich
tet waren, das Kanonenboot „„von der Tann in unſerem Hafen zu dul-

den, kann der Untergang deſſelben in keiner Weiſe als nothwendige Folge
des dieſſeitigen Verfahrens angenommen werden.

Wir haben das Kanonenboot nicht unbedingt fortgewieſen, ſondern
ihm für ſein ferneres Verbleiben eine Bedingung geſtellt, die nach den
eigenen Aeußerungen des hochverehrlichen Departements unter den vorlie

genden Umſtänden vollkommen zuläſſig war. Wollte aber der Lieutenant
Lange ſich dieſe Bedingung nicht gefallen laſſen, ſo war er durch nichts
gezwungen den Zugang gerade zum neuſtädter Hafen, vor dem, wie er
nun behauptet, eine däniſche Kriegs Korvette vor Anker lag, zu forciren;
ſein eigener freier Entſchluß trieb ihn dahin. Es kommt dazu, daß nach
den eigenen holſteiniſchen Berichten keinesweges die Verfolgung däniſcher
Kriegsſchiffe ihn gezwungen hat, ſein Kanonenboot auf den Strand zu
ſetzen, ſondern daß daſſelbe lediglich durch die Schuld ſeines neuſtädter
Lootſen, und zwar kurz vor der Schußweite der neuſtädter Batterie, auf
den Grund gekommen iſt.

Die Behauptung in dem Schreiben vom 6. d. M., daß das Jnnehal-
ten der dort als die richtigen bezeichneten Grundſätze die Vernichtung des
Schiffes verhütet haben würde, während das entgegengeſetzte Verfahren
die Vernichtung „bewirkt“ habe, erſcheint demnach in jeder Beziehung
unbegründet. So wenig das Kanonenboot „von der Tann“ in einer un
bedingten Zulaſſung im travemünder Hafen dort geſichert geweſen wäre,
ſo wenig iſt der Untergang deſſelben dem Verfahren der travemünder Be-

hörde zuzuſchreiben. SUnter ſolchen Umſtänden kann von einem Schadenerſatz überall nicht
die Rede ſein wir müſſen die desfallſige Forderung lediglich zurückweiſen.

Wenn übrigens für angemeſſen geachtet iſt, in das Schreiben vom 6.
d. M. ſchließlich die Bemerkung aufzunehmen, daß nach der Faſſung des
vierten Satzes in unſerem Schreiben vom 27. v. M. alle Handelsſchiffe
von unſerem Hafen ausgeſchloſſen würden, ſo dürfte ſich dieſe Bemerkung
durch den Umſtand beſeitigen, daß in unſerem Schreiben von Handelsſchif-
fen überall nicht, ſondern nur von bewaffneten Fahrzeugen, von Kriegs-
ſchiffen, die Rede iſt und ſein konnte. Der Senat

Lübeck, den 17. Auguſt 1850. der freien und Hanſeſtadt Lübeck,
An das hochverehrliche ſchleswig holſteinſche Departe

ment der auswärtigen Angelegenheiten in Kiel.
Berlin d. 22. Auguſt. Mehrere Zeitungen enthalten

Mittheilungen über angebliche Beſchlüſſe, welche in Folge der
Freiſprechung im Hatzel'ſchen Hochverra hs Prozeſſe gefaßt worden.
Unter anderen Nachrichten wird verſichert, daß der Befehl zur
ſchleunigen Errichtung des in Folge der Königl. Botſchaft vom
7. Januar von der Kammer im Prinzip genehmigten Staatsge-
richtshofes ertheilt ſei, und daß dieſe Jnſtitution demgemaß ins
Leben treten werde, ehe das Votum der Volksvertretung uüber
die Modalitäten deſſelben eingeholt ſei. Dieſe Mittheilungen
ſind, wie wir auf das Beſtimmteſte verſichern können, völlig
grundlos und aus der Luft gegriffen, indem von Befehlen oder
Anträgen der gedachten Art nicht die Rede geweſen iſt. Das
Geſetz über die Errichtung eines Staatszerichtshofes wird zur
Vorlage für die Kammern vorbereitet, der genannte Prozeß
aber hat auf den Gang dieſer Angelegenheit keinen Einfluß

geubt. (D. R.)Das Geh. Ober Tribunal hat in einem jüngſt erlaſſenen
Erkenntniß dahin entſchieden daß unter Feſtungsarreſt und Fe-
ſtungsſtrafe wohl auch Zuchthaus verſtanden werden konne, ſtatt
der Feſtungs ſtrafe aber niemals Gefangn ß genommen werden
dürfe, dem Richter auch nirgends die Befugniß ertheilt ſei, dem
Zuchthauſe in den Fällen Gefängniß zu ſubſtituiren, in denen
die That den Charakter ehrwidriger Geſinnung nicht an ſich
trage. Beim Entwurfe des neuen Strafkodex iſt man, wie die
D. R berichtet, darauf bedacht geweſen, die Terminolo,ie in
Bezug auf die Strafgattungen weſentlich zu vereinfachen und
zu befeſtigen.

Frankfurt a. M., d. 19. Auguſt. Geſtern hat der
letzte Unionsbevollmächtigte, Bürgermeiſter Smidt von Bremen,
Frankfurt verlaſſen.

Wiesbaden d. 18. Aug. Die in mehreren öffentlichen
Blättern enthaltene Nachricht, der Herzog von Naſſau habe
von der preußiſchen Regierung eine Vorſtellung erhalten, die
Verſammlung um den Grafen von Chambord zu behindern, iſt
unwahr. Jm Gegentheil, der Herzog von Naſſau hat nicht
allein dem Grafen von Chambord einen Beſuch abgeſtattet
und wird noch mehr mit ihm verkehren, ſondern es werden dem
Grafen Chambord auch von Seiten hochgeſtellter Regierungs
beamten Aufmerkſamkeiten mancher Art gewidmet, und der
preußiſchen Regierung fällt es nicht ein, ſolche Vorſtellungen
zu machen.

Jtalien.
Turin, d. 14. Auguſt. Wir theilen über die Auswei

ſungs- Angelegenheit in Betreff des Hrn. Bianchi-Giovini, Haupt
Redacteurs der „Opinione“, einen kleinen Nachtrag mit. Der
öſterreichiſche Geſandte, Graf Appony, hatte namlich zu verſchie
denen Malen Hrn. Galvagno, Miniſter des Jnnern, dringend
aufgefordert, die Ausweiſung des Redacteurs der „Opinione“
zu decretiren, wobei er die Angriffe des letzteren gegen Oeſter
reich zum Vorwande nahm. Jm Grunde war es darauf abge
ſehen, die liberale Partei eines ihrer hervorragendſten Manner,
der ſich durch publiciſtiſche Gewandtheit hier nicht unbedeutenden
Einfluß erworben, zu berauben. Dem Ultimatum Appony's in
dieſer Angelegenheit hatte ſich der franzöſiſche Geſandte, Hr.
Ferdinand Barrot, angeſchloſſen. Der Miniſter glaubte endlich
nachgeben zu müſſen nachdem er mehrmals den Jnſinuationen
des öſterreichiſchen Geſandten widerſtanden hatte. Als Hr. Gio
vini das AusweiſungsDecret erhielt, wandte er ſich an den
engliſchen Geſandten, und dieſer beeilte ſich, Gegenſchritte zu
thun, die natürlich von gunſtigem Erfolge begleitet waren. Er
hat nunmehr Hrn. Giovini ſelbſt das Anerbieten gemacht, in
den Secretariaisdienſt der engliſchen Geſandtſchaft zu treten.
Alſo eine ſehr bemerkenswerthe Demonſtration des Vertreters
der engliſchen Nation, nicht etwa gegen das hieſige Cabinet,
ſondern vielmehr gegen die hieſigen Vertreter der franzöſiſchen
und öſterreichiſchen Politik.

Aus Savoyen, d. 13. Aug. Das Auftreten der piemon
teſiſchen Regierung gegen den Erzbiſchof Franſoni macht hier
ſehr ſchlimmen Eindruck, um ſo mehr ſeit dem veroffentlichten
Proteſt Antonelli's. Das Volk iſt ſehr aufgeregt und will
nicht an ein Complot Franſonr's mit Oeſterreich glauben, wie
es in mehreren Blättern behauptet wird. Bis jetzt iſt wenig
ſtens noch keines der Aktenſtücke, welche man unter deſſen Pa
pieren gefunden haben ſoll, bekannt. So viel iſt jedoch gewiß,
daß die öſterreichiſchen Truppen gerüſtet an den Granzen ſtehen,
und wahrſcheinlich, daß ſie dem Ausbruche einer Unruhe,
welche bei der geringſten Steigerung kaum verhindert werden
kann, nicht gleichgültig zuſehen werden. So ſehr die ſardi
niſche Regierung ſich auch in Piemont entſchieden zeigt, ſo
wenig wagt ſie in Savoyen, wo namentlich die Behoörden alle
radicalen Blätter unterdrücken, ſo den „National“ den Sa-
voyſien“ und den „Payſan“. Jn Turin ging durch Franſoni's
Verhaftung die „Armonia“ ein. Für Santa Roſa's Familie
wird geſammelt. Siccardi, ſo wie ſämmtliche Miniſter ſind in
Turin jetzt gegenwärtig, und man erwartet den Zuſammentritt
der Stande in kürzeſter Zeit. Sauli iſt nach Rom abgereiſ't,
um wegen Franſoni's Verhaftung ſich mit dem h. Stuhle in
Einvernehmen zu ſetzen.

Frankreich.
Paris, d. 18. Auguſt. Das Hauptereigniß der Anwe

ſenheit des Präſidenten der Republik in Lyon iſt die Rede,
durch die er bei dem ihm zu Ehren veranſtalteten Feſteſſen im

r

Se

c

e

e



4

Stadthauſe den Toaſt des Buürgermeiſters beantwortete. Dieſe
mit Jubel aufgenommene Rede wiederholt das geſtrige Mani-
feſt des „Pouvoir“ gegen alle Gedanken an Staatsſtreiche in
folgenden Ausdrücken „Moge die Stadt Lyon den aufrichtigen
Ausdruck meines Dankes für den freundlichen Empfang, den ſie
mir hat zu Theil werden laſſen, entgegennehmen. Allein glau-
ben Sie mir, ich bin in dieſe Gegenden, wo der Kaiſer, mein
Oheim, ſo tiefe Spuren hinterlaſſen hat, nicht gekommen, um
bloß Huldigungen einzuſammeln und Muſterungen abzunehmen.
Der Zweck meiner Reiſe iſt, durch meine Gegenwart die Guten
zu ermuthigen, die Verirrten zu bekehren und perſönlich die Ge
ſinnungen und Bedürfniſſe des Landes kennen zu lernen. Die
Aufgabe, die ich zu löſen habe, erheiſcht Jhren Beiſtand, und
damit derſelbe mir vollſtändig zu Theil werde, will ich Jhnen
mit Freimuüthigkeit ſagen, was ich bin und was ich will. Ich
bin nicht der Repraſentant einer Partei, ſondern der Repraſen
tant der beiden großen NationalKundgebungen, die im Jahre
1804 und im Jahre 1848 durch die Ordnung die großen Jdeen
der franzöſiſchen Revolution haben retten wollen. (Beifall.)
Stolz auf meinen Urſprung und auf meine Fahne, werde ich
derſelben treu bleiben. Jch werde mich ganz dem Lande hin-
geben, was es auch von mir verlangen mag, Entſagung oder
Beharrlichkeit. (Anhaltender Beifall.) Gerüchte über Staats-
ſtreiche ſind vielleicht auch bis zu Jhnen gedrungen, meine Her-
ren allein Sie haben denſelben nicht geglaubt, und ich danke
Jhnen dafür. Ueberrumpelungen und Uſurpationen können wohl
der Traum von Parteien ſein, die keinen Boden in der Nation
haben allein der Erwahlte von ſechs Millionen Stimmen voll-
ſtreckt den Willen des Volkes, er verrath denſelben nicht. (Drei-
fache Beifallsſalve.) Der Patriotismus, ich wiederhole es, kann
in der Entſagung wie in der Beharrlichkeit beſtehen. Vor ei-
ner allgemeinen Gefahr muß jeder perſönliche Ehrgeiz verſchwin-
den. Der Patriotismus laßt ſich hierbei erkennen, wie die Mut-
terſchaft bei einem beruhmten Richterſpruche erkannt wurde.
Sie erinnern ſich der beiden Frauen, die daſſelbe Kind in An-
ſpruch nahmen. An welchem Zeichen erkannte man das wahre
Muttergefühl? An der Aufgebung der Rechte, die es hatte, we
gen der Gefahr des geliebten Hauptes. Mogen die Parteien,
die Frankreich lieben, dieſes erhabene Beiſpiel nicht vergeſſen.
Jch meinestheils werde, wenn es ſein muß, deſſelben gedenken.
(Aufſehen.) Allein wenn andererſeits verbrecheriſche Anmaßun-
gen wieder aufſtäanden und die Ruhe Frankreichs bedrohten, ſo
würde ich ſie niederzudrucken wiſſen, indem ich abermals die
Volks Souverainetät anrufen würde. (Beifall.) Denn ich ge-
ſtehe Niemandem das Recht zu, ſich mehr deren Repräſentanten
zu nennen, als ich. (Beifall.) Sie werden dieſe Geſinnungen
verſtehen denn alles Edle, Hochherzige, Aufrichtige findet bei
den Lyonern einen Wiederhall. Jhre Geſchichte bietet unſterb
liche Beiſpiele hiefür dar. Betrachten Sie daher meine Worte
als einen Beweis meines Vertrauens und meiner Achtung. Ge-
ſtatten Sie mir einen Toaſt auf die Stadt Lyon auszubringen,“
Unter den hieſigen Legitimiſten hat dieſe Rede wegen der ziem-
lich durchſichtigen Anſpielungen auf ihre Principien vom „Proit
divin“ und ihre möglichen Unternehmungen ſo wie auch die
Anweſenheit des piemonteſiſchen Kriegsminiſters zur Begrüßung
des Präſidenten ſehr unangenehme Senſation gemacht. Jn letz-
terer Hinſicht werfen ſie dem piemonteſiſchen Königthume vor,
wie es einſt wegen des Krieges gegen Oeſterreich vom General
Cavaignac einen General verlangt habe, ſo ſich jetzt wieder we-
gen ſeiner Zerwürfniſſe mit dem Papſt einer „revolutionären
Regierung“ in die Arme zu werfen.

Paris, d. 19. Auguſt. Der Praſident der Republik iſt
geſtern Abends zu Beſangon eingetroffen. Der Empfang war
überall gut. Seine in Lyon gehaltene Rede erregt bei den Le

gitimiſten heftige Oppoſition. Bei der Abreiſe von Lyon ver
ſprach der Präſident bald wieder zu kommen. Er trifft am 3.
Sept. in Cherbourg ein. Der heilige Vater hat der franzö
ſiſchen Regierung zugeſagt, daß Frankreich künftig ſechs, ſtatt
vier Cardinals- Stellen beſetzen wird. Der heilige Vater hat
an die europäiſchen Mächte ein Rundſchreiben erlaſſen, worin
er um Beiſtand gegen die piemonteſiſche Regierung bittet.

Belgien.
Brüſſel, d. 18. Aug. Die Wallfahrten der Legitimiſten

nach Frohsdorf hatten die Aufmerkſamkeit der franzöſiſchen Re
gierung langſt auf ſich gezogen. Es iſt mir bekannt, daß letz
tere dem öſterreichiſchen Kabinet ſchon ſeit geraumer Zeit ihre
Befürchtungen in der beſcheidenen Form einer Anfrage ausge-
ſprochen. Wie ich nun gleichfalls erfahren, hat Furſt Schwar
zenberg dem General Lahitte eine für dieſen ſehr befriedigende
Antwort zukommen laſſen. Die öſterreichiſche Regierung ver
ſichert der franzöſiſchen, daß ſie weder für die Ruckkehr des
Grafen Chambord noch überhaupt der Bourbonen Sympathieen
hege. Sie hielte dieſelbe unter den gegenwärtigen Verhältniſſen
für ein Unglück, und nur Menſſhlichkeits- Rückſichten hätten ſie
bewogen dem exilirten Bourbon nach wie vor ein freundliches
Exil zu gewähren. Doch habe die Pflicht der Gaſtfreundſchaft
ſie nicht abgehalten, den Grafen v. Chambord und deſſen Um-
gebung zu überwachen, und ſie könne der franzöſiſchen Regie
rung die beruhigende Verſicherung geben, daß das Benehmen
des Grafen und ſeines Gefolges in jeder Beziehung tadellos ſei.
Wie man ſich hier in competenten Kreiſen ſagt, rathe auch der
ruſſiſche Hof dem Enkel Karl's X. zu weiterer Reſignation ja,
ſelbſt einige der legitimiſtiſchen Führer ſollen ihren „Herrn“ zu
bewegen ſuchen, ſeine ungeduldig werdenden Anhänger fur dieſe

Anſicht zu gewinnen. (K. Z.)
Landwirthſchaftliche und gewerbliche

Neuigkeiten.
Salz zur Pflege des Rindviehes. Jn den „Mit-

theilungen des Ackerbauſchülers Wilhelm Weidemann“ findet
ſich folgende Bemerkung: Durch den Salzgenuß wird das Vieh
zur erhöhten Freß- und Saufluſt angeregt. Jm Fruh- und
Spatjahr, wo der Haarwechſel bei den Thieren vor ſich geht,
wird derſelbe durch Salzreichen beſchleunigt; die Haare erhalten
ein glanzvolleres, die Thiere ein geſunderes Ausſehen der Ver
dauungs- und Ernahrungsprozeß wird unterſtützt und befoör
dert; befindet ſich in den Verdauungsorganen ein die Ver-
dauung und Ernährung hemmender Stoff, ſo kann dieſer durch
öfteres Salzgeben entfernt werden, und manche behaupten, daß
die Thiere von Seuchen und entzundlichen Krankheiten ver-
ſchont bleiben, wenn ihnen Salz in angemeſſener Quantitat
gegeben wird. Wie aber die Geſundheit und Schönheit der
Thiere befördert wird, wenn ſie es in gehörigen Maßen regel-
mäßig erhalten, ſo wirkt es dagegen erſchlaffend und zerſtörend
auf den thieriſchen Korper, ſobald es im Uebermaße gereicht
wird. Jn der badiſchen Ackerbauſchule zu Hochburg erhalt das
Rindvieh wöchentlich zweimal Salz, Mittwochs und Sonnabends,
wobei auf ein Stück Großvieh eine ſtarke Hand voll, auf ein
juüngeres Stück eine ſchwache Hand voll gegeben wird. Dabei
befindet ſich das Vieh ſehr wohl und gedeiht ausgezeichnet.

Die kleinen Gärtner. Ein liebes, anziehendes und
ungemein nützliches Büchelchen iſt, elegant ausgeſtattet und
mit 30 eingedruckten Abbildungen verſehen unter dem Titel:
Die kleinen Gärtner, ſo eben im Verlage der Deckerſchen
Buchdruckerei in Berlin erſchienen. Der Text iſt dem engli-
ſchen „Gardening for ehildren“ des C. A. John entlehnt. Die
kleine Marie Müller und deren Bruder Georg bitten ihren Va
ter, er möchte ihnen bei ſchonem Frühlingswetter etwas Nützli
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Gartner
Kiüchengärtnerei, Gartenarbeiten, Unkräuter, Giftpflanzen, Ver
tilgung des Ungeziefers und in Botanik unterwieſen.

ſche Werkchen erſchien im October 1848, und im
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ches und Geſundes im Freien zu thun geben, und dieſer giebt
ihnen freundliche Anleitung zum Gartenbau, indem er die klei
nen Gärtner zuerſt über Gartenwerkzeuge, über ein und zwei-
jährige Blumengewächſe, dann über Sträucher, Verpflanzung
von Sommergewächſen, Stecklingszucht und ausdauernde Zwie
belgewachſe liebreich belehrt. Dann unternehmen die kleinen

die Anlage eines Fruchtgartens; zuletzt werden ſie über

Das engli-
Juni 1849

war ſchon eine zweite Auflage nöthig geworden. Der engliſche
Verfaſſer ſagt in ſeiner Vorrede, daß der Titel: „Gartenbau

für Kinder“ leicht zu dem Glauben verleiten konnte, als wäre
das Buch mehr zur Beluſtigung als zu nuützlichem Zwecke ge

ſchrieben, daß aber die Anweiſungen von einem praktiſchen
Gärtner herruhrten und deshalb fur Alle, die nur über einen
kleinen Fleck Landes zu verfuügen hätten, von Werth ſein wur
den. Dieſen Ausſpruch bewährt das Buchelchen, dem der all-
gemeine Beifall um ſo weniger entgehen wird, als der gründ-
üch gebildete königliche Hofgärtner G. Fintelmann auf der
Pfaueninſel bei Potsdam dem deutſchen Ueberſetzer in der Be
arbeitung mit Rath und That zur Hand geweſen iſt.

Das künſtliche Dungmittel von Ch. Wolff in
Strehla. Das von Wolff in Strehla erfundene Dungmittel,
ein Pulver, welches jede andre Düngung uberflüſſig machen
ſollte, wurde durch ganz Deutſchland angeprieſen. Der land-
wirthſchaftliche Kreisverein zu Leipzig hat das Pulver durch
Stoöckhardt in Freiberg unterſuchen und durch eigne Verſuche
prüfen laſſen und ſo ungünſtige Reſultate erhalten, daß er in
einer öffentlichen Anzeige vor den Marktſchreiereien gewarnt hat.

Bekanntmachungdie Ausreichung der Zins Coupons Series XI. zu den Staats Schuld-
Scheinen betreffend.

Die Ausreichung der Zins-Coupons Series XI. zu den Staats-Schuld
Scheinen für die 4 Jahre 1851 bis 1854 an die außerhalb Berlin woh-
nenden Jnhaber von Staats-SchuldScheinen ſoll, höherer Anordnung zu
Folge, wie früherhin durch Vermittelung der Regierungs Haupt Kaſſen
(ohne Mitwirkung der Specialkaſſen) ſchon vom 1. September d. Js. ab
Statt finden.

Da indeſſen, nach der Seitens des hieſigen Königlichen Regierungs
Präſidiums unterm 1. d. Mts. erlaſſenen öffentlichen Bekanntmachung,
von demſelben Zeitpunkte ab auch die Ausreichung der neuen Zinsbogen
zu den vormals Sächſiſchen Steuer-KreditKaſſenScheinen, ſowie die Con
vertirung der ſämmtlichen zur Zeit noch vorhandenen vormals Sächſiſchen
Kammer und Steuer-Kredit-Kaſſen-Scheine in den 14-Thalerfuß erfolgen
wird; ſo erſcheint es ſehr wünſchenswerth, daß mit der Einſendung der
StaatsSchuldScheine an die hieſige Regierungs Haupt-Kaſſe erſt mit
dem 1. October d. Jrs. begonnen werde; damit dieſelbe Zeit gewinnt,
jene, auf die vormals Sächſiſchen Schulden ſich beziehenden Geſchäfte, im
Laufe des Monats September größtentheils zu beſeitigen.

Die Jnhaber von Staats Schuld Scheinen werden hierdurch veran
laßt, dieſe Papiere mit einer, genau nach dem unten folgenden Muſter
doppelt angefertigten Nachweiſung, wozu ganze Bogen verwendet
werden müſſen, an die hieſige Regierungs Hauptkaſſe und zwar, wenn die
Sendung durch die Poſt erfolgt, unter der portofreien Aufſchrift:

„Staatsſchuldſcheine zur Beifügung neuer Zins-Coupons“
zu überſchicken worauf ihnen das eine Exemplar dieſer Nachweiſung nebſt
einer Quittung gedachter Hauptkaſſe zurückgegeben werden wird.

Deutliche, eigenhändige NamensUnterſchrift mit Bezeichnung des
Standes, genauer Angabe des Wohnorts, bei den Einſendern aus Städ-
ten unter Bezeichnung der Nr. der Wohnung, und bei Landbewohnern
unter Angabe der nächſten Poſtſtation, Angabe des Datums, ſo wie über-
haupt die richtige Aufſtellung der erwähnten Nachweiſung, empfehlen wir
dringend. Jn derſelben müſſen die einzureichenden StaatsSchuldScheine
Zunächſt nach den Beträgen und zwar die vom höchſten Betrage zuerſt,
demnächſt jede Gattung in ſich nach der Nummer in der Art geordnet
werden, als dies in dem unten vorgeſchriebenen, mit Zahlen beiſpielsweiſe
ausgefülltem Muſter, angedeutet iſt.

Die Einſendung der StaatsSchuldScheine iſt vom 1. October d. Jrs.
an, möglichſt zu beſchleunigennen S chſt z ſch gen indem wir uns vorbehalten, ſpäterhin ei

ermin feſtzuſetzen, nach deſſen Ablauf die Jnhaber ſich wegen Beſor-

gung der neuen Zins-Coupons unmittelbar an die Königliche Kontrolle
der Staatspapiere in Berlin werden wenden müſſen.

Es iſt nicht nothwendig, daß die einzuſendenden StaatsSchuldScheine
erſt außer Cours geſetzt werden auch ſind, wie ſich von ſelbſt verſteht,
die dazu gehörenden, noch nicht realiſirten Zinscoupons zurückzubehalten.

Bei den Zurückſendungen durch die Poſt, genießen die Staatsſchuld
ſcheine unter der Rubrik

„„Staatsſchuldſcheine mit den beigefügten neuen Zins-Coupons“
ebenfalls die Portofreiheit.

Jeder Einſender von Staatsſchuld Scheinen hat nach Ablauf von 6
Wochen nach der bewirkten Einlieferung, inſofern ihm nicht etwa ſchon
früher die Zurückkunft der Staatsſchuldſcheine nebſt den neuen Coupons
bekannt wird, ſich zum Rückempfange bei der Regierungs Hauptkaſſe unter
Zurückreichung des Duplicat Verzeichniſſes und der mit ſeiner Rück
empfangsbeſcheinigung zu verſehenden Quittung genannter Hauptkaſſe, ent
weder ſchriftlich oder perſönlich zu melden wenn er aber nach Verlauf
von 3 Monaten noch nicht in den Beſitz der Staatsſchuldſcheine wieder
gelangt ſein ſollte, uns ſolches anzuzeigen widrigenfalls er ſich die etwa
nigen Weitläuftigkeiten lediglich ſelbſt beizumeſſen haben würde, welche ihm
aus der Verſäumung dieſer Anzeige für die Folge erwachſen könnten.

Jn der, über den Rückempfang der StaatsſchuldScheine gleich unter
die Quittung der Regierungs Hauptkaſſe zu bringenden Beſcheinigung iſt
zugleich der Empfang der neuen Coupons Series XI. auszudrücken.

Die von uns nicht reſſortirenden Jnſtitute und Kaſſen, welche im
Beſitze bedeutender Beträge von Staats-Schuldſcheinen ſind, haben dieſe
unter Beifügung des vorſchriftsmäßigen Verzeichniſſes direkt an die Kö-
nigliche Kontrolle der Staatspapiere zu Berlin, Taubenſtraße Nr. 30
einzuſenden welche ſelbige dann mit den neuen Coupons an die Jnſtitute
und Kaſſen zurückgelangen laſſen wird.

Merſeburg, den 14. Auguſt 1850. Königliche Regierung.
v. Kotze.

Muſſter.

Nachweiſung
über Stück Staats Schuldſcheine zur Beifügung der Zins Coupons
Series XI.

Eingereicht von d
wohnhaft zu Nr. (oder nächſte Poſtſtation).

2 der Staats-Schuldſcheine 2 der Staats-Schuldſcheine

2 Summa l S Summa3 Nummer 1.it Betrag für jede s Nu Lit für jede

S 2
1 56,339 1260 Uebertrag: 5,4002 J 60,326 11 20,244 F. 1003 65, 442 4 12 31/280 P. 10042 5,888 B. 500 13 37,394 F. 1005 19,345 B. 500 14 50,175 F. 100
650,446 C. 400 15 70,8659 100 071 3,237 D. 300 16 29,417 6 508 70,436 D. 300 17 247 25 60
9 90,587 E. 200 18 87,390 U. 25310 [100,340 E. 200 19 95,240 B. 25

zu übertragen Summa: b,025
N. N. den ten

(Unterſchrift und Stand.)

Fonds und Geld-Cours.
Berlin, den 21. Auguſt.

Zf. Brief. Geld. 3f. Brief. Geld.
Pr. freiw. Anl. 5 106 JGrh. Poſ. Pföbr. 3 90
do. St.Anl. v.50 4 99 (Oſtpr. Pfandbr. 3St. Schuldſch. 3 86 857 Pomm. Pfndbr. 3 96 95
O. Deichb.-Obl. 4 100 K. u. Nm. do. 3 96Seeh. Pr. Sch. 110 Schleſiſche do. 3
Kur u. Neum. do. L. B. gar. do. 3Schuldverſchr. 3 pr. Bk.-A.-Sch. 98
Brl. Stadtobl. 5 104 103
do. do. 3 s Friedrichsd'or 137 13Wſtpr. Pfandbr. 3 91 91 nd. Gldm. à 5 12 11

Großh. Poſ. do. 4 101 1002/, [Disconto i



Eiſenbahn Actien.

J 3f. Zf.ctien.j erl.Hambg.4 /2 100, bz.Brhe vat 4 (93 à bz. do. II. Serie 4/2 98 bz.
do. Hamb. 4 897 bz. u. B do. Potsd.M. 4 92 bz.

5i do. do. 5 1101 Gdo. St.-Star. 4 105 B.do. Ptsd.M. 4 64 bz. d Semmel s (1014Magd.Hlbſt. 4 1347, G. o. Stettiner 5 104a G
do. Leipziger Magdiedeipz. 4 o G.Halle-Thür. 4 64 bz. alle-Thür. 499 G.
Cöln Mind. 3/,96 bz. u. G- CölnMind. 41 B.do. Aachen 4 41 G. do. do. 5 103 B.Vonn Cöln 5 Rh. v. St. gar.3Düſſ.Elberf. 5 89 B. 1.Priorität 4 77 G.
Steel. Vohw. 4 35 37 à 36, bz. do. St. Pr. 4 28 B.
Nſchl.-Märk. 31/,83 bz. u. B. Düſſ.-Elberf. 4 27 G.
do. Zwgbahn 4 Nſchl.Märk. 4 94 bz.Obſchl. I. A. 39,108 G. do. do. (5 103 G.
do. Lit. B. 3 1048/, bz. do. III. Seriel 5 1027 B.

CoſelOderb. 4 79 b. do. 8wabahn 4
Brsl.Freib. 4 S Drerſhttt m

rſchl, 4 69 U. G. Fs b. u. G. Kr--Oberſchl.) 4 85 B.
Starg. Poſ. 39/,182 bz. u. G. Coſel-Oderb.) 5 101 B.

C 58 6 e r Dre 86i GW g b 65. Brsl. Freib.! 4Quitt. B. Berg. -Märk.! 5 991/, bz.Aach.Maſtr. 4 S tetAusl. Act. Ausländi-Fr.W.Ndb. 4 412, 41 à bz. ſche Stamm-
do. Priorit. 5 98 B. Actien.Prioritäts KielAlt. Sp. 5
Actien. Amſt. R. Fl. 4 49 B.Berl.- Anhalt 4 19477, bz. Moklb. Thlr. fre. 39 bz.

Leipzig, den 21. Auguſt.
Ange Staatspapiere. AngeStaatspapiere. Hoten. Geſucht. etien e Zinſ.] boten. Geſucht.

Königlich ſächſiſche Sächſ. do. do. 16077Staats Papiere à Lpz.Dresd.Eiſenb.
3 o im 14 F. P. Obl. a 3 108von 1000 u. 500 86 Chemn.R.Eiſenb.
kleinere Anl. à 10 4à 49/0 do. do. v. 500 96 K. Pr. St. Schuld

do. do. von 500 u. ſcheine à 3/, in
200 à 5 105 pr. Cour. pr. 100do. do. kleinere K. k. rKönigl. ſächſ. Land pr. Cony.à 3 i à 5 auf. Zinſen
im 14 J. à 4 à 103 imv. 1000 u. 500 90 à3 14 4 F.
kleinere aAct. d. eh. ſächſ.bair. Pr. Frsd'or à 5

E. C. bis Mich. 1855 iäem auf 100
à 4 ſpäter à 3 And. ausl. Louisd'or

v. 100 86 à 5 nach geringeKönigl. pr. Steuer rem Ausmünzfuße 2CreditKaſſenſch. à auf 1003 im 20 fl. F. Conv.Spec. u. Gld.
e. 1000 u. 500 879 auf 109) Skleinere idem 10 u. 20 Kr.Leipz. Stadt Obli auf 100 2gationen à 3 im Actien der W. B. pr.St. à 103
v. 1000 u. 500 95 Leipz. Bank- Actien
kleinere à 250 pr. 100 157do. do. a o KEpz. Dresd. Eiſen
briefe à 2 pr. 100136von 500. 190, Sächſ. Schleſ. do.
von 100 u. 25 e pr. 100 935,2 4 von 500 100 e. -Zitt. do. pr. 100
von 100 u. 25 S Magd.Leipz. Div.Sächſ. lauſ. Pfand- Scheine do. pr. 1001 1218
vriefe à 3 s6 (CChemn.Rieſ. E.A.Sächſ. do. do. à d 96 à 100 3. zinslos 22

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Geld e.

Magdeburg, den 21. Auguſt. (Nach Wispeln.)

47 52 Gerſte 2330 34 7 HaferBerlin den 21. Auguſt.
Weizen nach Qualität 54——58
Roggen loco 33——35

pr. Auguſt 33 Br. 32 G.
Sept Oct. 33 Br. 32 à 33 bz. u. G.

6 rf pr. r 38 Br. 37 bz, u. G.erſte, große loco 24 zeine 22—23 w ohne Geſchäft.
Hafer loco nach Qualität 19 -21

50pfd. pr. Sept. Oct. 18 bz.
46pfd. 18 Br. 17 G.
50pfd. pr. Frühjahr 20 Br. 20 G.

Erbſen 34 40
Rüböl loco 12 Br. 11 bz. u. G.

pr. Aug. 12 Br. 11 G.
Aug. /Sept. 1111/, Br., 11 bz. 11 G.
t 11 Br., 112, G., 112, à bz.

8 We 11 Br. 112 bz. u. G.
Leinöl loco 14

pr. Aug. Oct. 11
Mohnöl 12
Palmöl 11
SüdſeeThran 11
Spiritus loco ohne Faß 17 Br. 17 à bz. u. G.

mwuit Faß pr. Ang. 16 à 16 bz. 16 Br.Aug. Sept. 16 G.Sept. Oct. 162, Br 16 bz. u. G.
pr. Frühjahr 1851 17 à 18 bz. 18 Br. u. G.

Waſſerſtand der Saale bei Halle,
am 21. Auguſt Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 7 Zoll.
am 22. Auguſt Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 7 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg.
am 21. Auguſt 37 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 21. bis 22. Auguſt.

Jm Kronprinzen: Die Hrrn. Kaufl. Grote a. Nordhauſen Stiller
a. Hamburg Krumhoff a. Leipzig. Hr. Offiz. Schneider a. Zwickau.
Die Hrrn. Gutsbeſ. v. Möllendorf u. v. Seidlitz a. Königsberg.

Stadt Zürich Die Hrru. Kaufl. Schwarting a. Elberfeld Steinholz
a. Gröningen Jacobi a. Minden. Frau v. Schrader a. Querfurt.
Hr. Reg. Rath v. Schrader a. Marienwerder. Hr. Hauptmann v.

Weizen
Roggen 20 21

Schrader a. Magdeburg. Hr. Fabrik. Hartmann a. Aachen. Hr.
Prof. Lußber a. Paris.

GSoldnen Ring Hr. Cand. theol. Laniter a. Erlangen. Hr. Flei
ſchermſtr. Hanf u. Hr. Lithograph Schneider a. Weimar. Die Hrrnu.
Kaufl. Jung a. Cönnern, Nehmitz a. Braunſchweig, Müller a.
Magdeburg.

Engliſcher Hof Hr. Kaufm. Friedländer a. Berlin. Hr. Rentier
Blumenthal a. Poſen. Hr. Aſſeſſor Henert a. Wittenberg. Hr.
Buchhdlr. Körner a. Böhmen.

GSolduen Löwen Hr. Kaufm. Wagner a. Berlin. Hr. Fabrik. VBött-
cher a. Strelitz. Hr. Lehrer Krüger a. Hamburg. Hr. Privatmann
Pfohland a. Erxleben. Hr. Pächter Karges a. Trollſtedt. Hr. Stud.
Jur. Biſchoff a. Jena. Hr. Gaſtw. Würzburg a. Seehauſen.

Stadt Hamburg Hr. Lieut. Pawlowsky a. Erfurt. Die Hrrnu.
Kaufl. Hornung a. Frankenhauſen, Schützen a Berlin. Hr. Cand.
Leimann a. Arnsberg.

Schwarzen Bär: Hr. Thierarzt Henſel a. Großörner. Hr. Geſchäfts
führer Schleſinger a. Ballenſtedt. Hr. Geſchäftsm. Weiland a. Hüp
ſtedt. Hr. Kaufm. Franke a. Eupen.

Goldne Kugel Hr. Stud jur. Levinau a. Mainz. Hr. Weißgerber
Spott a. Halberſtadt. Die Hrrn. Kaufl. Sierin a. Zwickau, Oehler
a. Altona. Hr. Gutsbeſ. Berger a Schmalkalden. Hr. Gaſthofsbeſ.
Emſel a. Breslau.

Zur Eiſenbahn Hr. Gutsbeſ. Reuſche a. Coswig. Hr. Aſſeſſor Pohlei
a. Königsberg. Hr. Buchhdlr. Wehle a. Düſſeldorf. Hr. Kaufm.
Seller a, Bamberg.

v)
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yiermit feſt.
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vei der günſtigen Witterung die diesjäh
rige Erndte meiſtens ſchon vor Ablauf die

Aufgang der niederen Jagd in dieſem Jahre

Bekanntmachungen.
Da in dem hieſigen Regierungsbezirk

ſes Monats beendigt ſein wird, ſo ſetzen
wir mit Bezug auf unſere Amtsblatt-Be-
kanntmachung vom 4. April d. J. (Amts-
blatt 1850 Seite 85) für den ganzen Um-
fang des hieſigen Regierungsbezirks den

ausnahmsweiſe auf

den 24. Auguſt e.
Merſeburg, den 16. Auguſt 1850.

Königl. Preußiſche Regierung.
Bekanntmachung.

Mehrfache Anfragen in Betreff der Aus
bung der Jagd veranlaſſen mich, Folgen-
des zur öffentlichen Kenntniß zu bringen:
1) Nach dem Jagd-Polizei- Geſetze vom

7. März d. J. iſt das Recht der Grund-
eigenthumer zur Ausübung des Jagd
rechts auf ihren eigenthumlichen Grund-
ſtuücken dahin beſchränkt worden daß
ſolches fortan nur denen unverkürzt
verbleibt, welche

a) in einem oder in mehreren an einander
grenzenden Gemeindebezirken einen zu-
ſammenhangenden Flachenraum von
300 Morgen beſitzen, oder deren Grund
ſtucke

b) dauernd und vollſtandig eingefriedigt,
d. h. mit einer Mauer oder einem Sta-
kete vollſtändig umgeben ſind. Leben-
dige Hecken können als dauernde Be-
friedigungen nur dann angeſehen wer-
den wenn das Strauchwerk herange-
wachſen iſt und keine Lücken hat.

2) Die Jagd auf allen andern Grund-
ſtücken eines und deſſelben Gemeinde-
bezirks darf fortan von den einzelnen
Grundbeſitzern nicht mehr ausgeübt
werden, vielmehr hat die Ortsbehoör-
de, alſo in den Städten der Magi-
ſtrat, auf dem Lande der Ortsſchulze
mit den Schoppen die Benutzungsart
zu beſtimmen.
Es hangt hiernach von dem Beſchluſſe

der Ortsbehörden ab:
ob die Jagd für den ganzen Gemeindebe-
zirk, mit Ausnahme der ad 1 gedachten
Grundſtuücke, an Eine Perſon hochſtens
drei Rerſonen gemeinſchaftlich zu verpachten,

ero

ob ſolche durch einen angeſtellten Jager zu
beſchießen.

3) Der Ertrag der Jagd wird unter die
Grundbeſitzer nach Maßgabe des Flä-
chenraums ihrer Grundſtücke vertheilt.

4) Die Ortsbehörden mehrerer Gemein-
den können beſchließen, die Bezirke
dieſer Gemeinden zu Einem Jagdbe-
zirke zu vereinigen, auch einzelne
Theile einer Feldmark in Beziehung

7

auf die Jagd, einer andern Feldmark
zuzulegen.

5) Dagegen iſt die Bildung mehrerer
Jagdbezirke aus einer Feldmark nur
mir ausdrücklicher Genehmigung des
Landraths zuläſſig. Alle Verpachtun-
gen einer Feldmark in mehreren Par-
zellen ſind daher in Ermangelung die
ſer Genehmigung ungultig.
Die Genehmigung zur Bildung von

mehreren Jagdbezirken aus einer Feld-
mark wird der Regel nach von mir
verſagt und nur ausnahmsweiſe ge-
nehmigt werden wenn entweber eine
Feldmark ſehr groß iſt, oder wenn
ſolche aus nicht zuſammenhangenden
Theilen beſteht.

6) Die mehrfach gegen mich ausgeſpro-
chene Anſicht, daß, gleichwie ein Be-
ſitzer auf ſeinem mehr als 300 zu-
ſammenhängende Morgen umfaſſen
den Acker die Jagd allein ausüben
dürfte, ſo auch zwei bis drei Beſitzer,
deren Aecker zuſammen einen Flächen-
raum von 300 Morgen bildeten, die
Jagd gemeinſam ausüben koönnten, iſt
eine durchaus irrige, und können ſol-
che Grundſtucke daher von der Ver-
pachtung durch die Ortsbehoöörde in
Gemeinſchaft mit den übrigen Aeckern
der Feldmark nicht ausgeſchloſſen
werden.

Formulare zu Jagdpacht- Verträgen koön-
nen die Orisbehorden in meinem Bureau
und bei den Magiſtraäten des Saalkreiſes
unentgeldlich erhalten.

Halle, am 20. Auguſt 1850.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.
Am 28. d. Mts. Vormittags zwiſchen

10 11 Uhr ſollen bei dem hieſigen Poſt-
Amte

1) 4 14 W ganze Bogen,
2) 2 41 halbe Bogen Jntelligenz

Blätter und Manuſcripte des ehe-
maligen Jntelligenz-CEomtoirs in
Naumburg, in Jahrgangen von
1816 1847, und

3) 7 t alte Papiere
gegen baare Zahlung und Entrichtung der
Jnſertions- Gebühren öffentlich verkauft
werden.

Halle, den 20. Auguſt 1850.
Poſt-Amt.

Edietalladung.
Laut eines zwiſchen den Erben des vor-

maligen Kammer-Commiſſionsraths Hein-
rich Jakob Spindler und dem Major
Wolf Georg von Schlegel unterm
5. Juni 1756 über das Erb und Allo-
dial Rittergut Auligk, Oberhof, ab-
geſchloſſenen und nachher höchſten Orts
confirmirten Kaufs haften auf dieſem
Gute noch

1800 Mfl. für den Kammer CommiDavid Jakob Spindler, t
1800 Mfl. für Dr. Gottlob Friedrich

Spindler,
1200 Mfl. für Henriette Johanne

Dorothee verehel. Gutbier geb.
Spindler, und

1200 Mfl. für Eleonore Johanne
verw. geweſene Raäthin Rockenthier
geb. Spindler

rückſtaändige Kaufgelder nach vorgangiger
halbjähriger Aufkündigung zahlbar und
nach 5 v. H. jährlich zinsbar, als ältere
Hypotheken, deren Eintragung in das neu
angelegte Grund und Hypothekenbuch die
vorletzte Beſitzerin widerſprochen hat, und
Behufs deren Löſchung, auf den Antrag
der dermaligen Beſitzer dieſes Rittergutes,
Herrn Gottlob Hans Caspar Bru-
no von Ludwiger und Herrn Ober-
lieutenants Gottlob Otto von Lud-
wiger, nach der von dem Königlichen
Appellationsgericht zu Dresden, als Lehn
hof, deshalb anher erlaſſenen Commiſſo
rialverordnung in Gemäßheit des Man-
dats vom 13. November 1779 und des
Geſetzes vom 27. Oktober 1834, mit der
Eröffnung des Edictalprozeſſes zu verfah
ren iſt.

Commiſſionswegen werden daher alle
diejenigen, welche vermoöge Erbrechts oder
aus einem andern rechtlichen Grunde an
den obbemerkten hypothekariſchen Forde-
rungen noch Anſprüche zu haben vermei-
nen und ſolche rechtlich geltend zu machen
geſonnen ſind, hiermit öffentlich vorgeladen,

den 28. October d. J.
Vormittags zehn Uhr in Perſon oder
durch gehörig legitimirte Bevollmachtigte,
welche, ſoviel Ausländer betrifft, zugleich
mit gerichtlichen Vollmachten zu verſehen
ſind, an hieſiger Amtsſtelle zu erſcheinen
und ihre Anſprüche bei Vermeidung der
Ausſchließung und beziehentlich bei Ver-
luſt der ihnen zuſtehenden Rechtswohlthat
der Wiedereinſetzung in den vorigen Stand,
gehörig anzugeben und nachzuweiſen, ſo
wie darüber mit dem beſtellten Contra
dictor binnen achtwochentlicher Friſt in
abgewechſelten Satzen rechtlich zu verfah
ren, hierauf aber

den 31. December d. J.
der Eröffnung eines Beſcheids, welcher
in Anſehung der Außengebliebenen für
publicirt geachtet werden wird, gewartig
zu ſein.

Zugleich werden noch alle auswartigen
Intereſſenten hiermit beſonders aufgefor
dert, zur Annahme etwaniger künftiger
Ladungen oder anderer Zufertigungen Be-
vollmachtigte im Orte ſelbſt oder in deſ-
ſen Nähe zu beſtellen.

Pegau, am 28. Mai 1850.
Das Königliche Juſtizamt.

(L. S.) Dr. Hauſchild.



Pacht-Ceſſion.
Eine in Weſtpreußen gelegene Domaine

mit 1844 M. Acker beſtem Weizenboden
und 267 M. Wieſen, neuen Wohn und
Wirthſchaftsgebäuden, Ziegelei und Torf-
ſtich, ſoll mit 1300 jahrlichem Pacht
noch auf 15 Jahre, mit circa 16,000
Annahme-Kapital, wie es geht und ſteht,
ſogleich übergeben werden. Naheres er
theilt Louis Finger in Leipzig.

Güter-Verkäufe.
Nachſtehende in Hinterpommern und

Preußen belegene Guter wurden mir zum
Verkauf uübertragen, und erbiete ich mich
gern, alle nähere Auskunft darüber zu er
rheilen, da ich ſie ſämmtlich ſpeziell beſe
hen habe.

Eine aus 4500 Morgen Acker und
Wieſen, groößtentheils Weizenboden beſte-
hende, romantiſch gelegene Herrſchaft mit
5000 Morgen durchweg ſchlagbarem Hoch
wald, woran ein flößbarer Fluß durchfließt,
der den Abſatz des Holzes erleichtert, einem
herrlichen Landſce, circa 1500 ſichere
Einkünſfte, ſoll ſofort für 120,000
mit 25,000 Anzahlung, verkauft und
übergeben werden.

2) Ein 5800 Morgen großes Ritter-
gut, wovon 4500 M. unter dem Pflug,
guter kleefähiger Boden, hübſchem Wohn

haus, Garten und Wieſen, Brennerei, ge
nuügendem Holz und Torf, Fiſcherei c.,
400 F baaren Einnahmen, ſoll fur
75,000 mit 20,000 Anzahlung,
wie es geht und ſteht, verkauft werden.

3) Ein Rittergut mit 5400 M. Areal,
wovon 2000 M. Acker und Wieſen, groß
tentheils Weizenboden, 3000 M. durchweg
ſchlagbarer Hochwald, an einem floößbaren
Fluſſe gelegen, einem 400 M. großen See,
und circa 1000 baaren Einkünften,
guten Wohn und Wirthſchaftsgebäuden,
kann für 65,000 mit 25,000 An
zahlung, wie es geht und ſteht, ſogleich
ubergeben werden.

4) Ein 3000 M. großes Rittergut, wo
von 1500 M. beſter Weizenboden unter
dem Pflug, 200 M. ſchöne Rieſelwieſen,
600 M. gut beſtandenem Hochwald, Zie-
gelei, Kalkofen, Roßmühle, beſten Wohn
und Wirthſchaftsgebaäuden, einem ſehr ſchö
nen am Wohnhauſe liegenden Garten, mit
Gewachs u. Treibhauſe, ſoll für 75,000
mit 20,000 Anzahlung, wie es geht
und ſteht, übergeben werden.

5) Ein 3000 Morgen großes Ritter-
gut, wovon 1200 M. unter dem Pflug,
die Hälfte Weizenboden, 340 M. zwei-
ſchürige Wieſen, 1400 M. Wald ec., ſoll,
wie es geht und ſteht, fur 36,000
mit 15,000 Anzahlung, verkauft werden.

6) Ein 2000 Morgen großes Ritter-
gut, wovon 900 Morgen unter dem Pflug,

Zum Jahrmarkt in Lauchſtädt
befindet ſich wiederum das wohl bekannte Seiden-
und Mode-Waaren-Lager im Königl. Poſt
hauſe des Kaufmanns Herrn Rummel.
größtentheils Weizenboden 140 M. Wie-
ſen, das übrige Wald, mit Kalkofen und
Ziegelei, hübſchen Wohn und Wirthſchafts-
gebauden, nebſt ſchönem Garten, an der
Chauſſee und ſchiffbarem Fluß gelegen,
nur 3 Stunden von der Eiſenbahn, ſoll
für 40,000 mit 15,000 Anzah-
lung, mit ſammtlichem Jnventar und Vor-
räthen verkauft und übergeben werden.

7) Ein 1590 Morgen großes Gut, mit
circa 900 M. beſtem Weizenboden, 80 M.
Wieſen, das übrige Land Roggenboden,
an der Chauſſee gelegen, ſoll fur 30,000

mit 9000 Anzahlung, ſofort mit allem
Zubehör verkauft werden.
S8S) Ein mit herrſchaftlichem Wohnhaus
neugebautes Gut, mit 400 M. groößten
theils Weizenboden und 16 M. Wieſen,
unweit Chauſſee und lebhafter Stadt ſehr
hübſch gelegen, ſoll fur 14,000 mit
5000 Anzahlung, wie es geht und
ſteht, mit ſehr ſchönem Mobiliar, überge-
ben werden. Außer dieſen Guütern wur-
den mir noch ahnliche zum Verkauf ge-
ſtellt, und bemerke ich nur, daß ſie alle
ſeparirt ſind, und nicht weit von Staädten,
Chauſſeen und Eiſenbahnen entfernt liegen.
Louis Finger, Stadt Braunſchweig

in Leipzig.

Jch mache nochmals auf den morgen
(den 24. Auguſt c.) Nachmittags 4 Uhr
zum Verkauf der Krügerſchen halben
Hufe in meiner Expedition anſtehenden
Verkaufstermin aufmerkſam.

Halle, den 23. Auguſt 1850.
Fritſch, Rechtsanwalt.

Trocknes Kleeheu kauft C. F. Mente
im ſchwarzen Bar.

Pianoforte's, gebrauchte u. neue,
vermiethen billigst und stimmen unent-
geldlich

Steingräber r Comp.
Pianofortefabrik, Barfüsserstr. Nr. 90.

Tüchtige Landwirthſchafterinnen, un
verheirathete Gartner, Bediente, Kutſcher,
welche alle Feldarbeit mit verrichten, ſuchen
Kondition durch Wittwe Kupfer in
Merſeburg.

Bad Wittekind.
Heute, Freitag, Concert.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Ein gut gehaltener Halbflügel von gu-
tem Ton iſt wegen Mangel an Raum bil-
lig zu verkaufen am Klausthor Nr. 2166.

FamilienNachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Die heute Morgen 112 Uhr erfolgte
glückliche Entbindung meiner lieben Frau
geb. Werner von einem muntern Mad
chen zeige ich Verwandten und Freunden
hiermit ergebenſt an.

Eisleben, den 20. Auguſt 1850.
C. Ganz.

Verbindungs- Anzeige.
Als ehelich Verbundene empfehlen ſich

bei ihrer Abreiſe nach Treffurt allen
Verwandten und Freunden nur auf die
ſem Wege

der Pfarrer Zwanzig,
Natalie Zwanzig geb. Stiſſer.

Zugleich ſagt bei ihrem Abgange von
Halle ein herzliches Lebewohl

die verwittwete Landgerichtsraäthin
Dr. Stiſſer.

Halle a/S., den 22. Auguſt 1850.

Todes- Anzeige.
Jn der Nacht vom 18. zum 19. d. M.

verſtarb ploötzlich auf einer Beſuchs- Reiſe
im Hauſe ihrer Freundin, der Frau Amts-
räthin Pieſchel zu Calbe a/S., meine
mir ewig unvergeßliche Schweſter, die ver
wittwete Frau Majorin Müller, im eben
vollendeten 64. Jahre.

Dieſe ganz ergebenſte Anzeige ihren
zahlreichen Freunden und Bekannten.

Bitterfeld, d. 20. Auguſt 1850.
Schneider,

Königl. Steuer Einnehmer.

Todes- Anzeige.
Am 17. d. M. ſtarb zu Nordhauſen

im Kreiſe lieber Verwandten nach kurzen
Leiden mein innig geliebtes Tochterchen,
Magdalene, in ihrem ſechsten Lebens-
jahre.

Dies zeigt im tiefſten Schmerze theil
nehmenden Freunden und Verwandten er-
gebenſt an
die verwittw. Adelheid Förſtemann.
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Erſte Beilage zu Nr. 195 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Freitag, den 23. Auguſt 1850.

PHeutſchland.
Frankfurt a. M., d. 19. Auguſt. Die heutige „Ober-

Poſt Amts Zeitung“ enthält in einer außerordentlichen Beilage
Folgendes

Protokollder dritten Sitzung der Bundes Plenarverſammlung.
Geſchehen zu Frankfurt a. M. den 7. Auguſt 1850.

In Gegenwart: Von Seiten Oeſterreichs: des Kaiſerl. Königl.
wirklichen geheimen Rathes und Bundes-Präſidial-Bevollmächtigten, Gra
fen von Thun-Hohenſtein;

HerrnBaierns: des Königl. Herrn Generalmajors, Ritters von Xylander;

des Königl.von Seiten Sachſens:
von SeitenGeheimen Raths Noſtitz und Jänckendorf;

von Seiten Hannovers: des Königl. Herrn Legationsrathes Dr. Det-
mold; von Seiten Württembergs: des Königl. Herrn Geheimen Le-

gationsrathes von Reinhard von Seiten Kurheſſens: des Kur
fürſtlichen
marks wegen

Herrn Staatsminiſters Haſſenpflug; von Seiten Däne-
Holſtein und Lauenburg: des Königl. Däniſchen

Herrn Kammerherrn von Bülow von Seiten der Niederlande we-
gen Limburg: des Königl. Niederländiſchen Herrn Staatsrathes von
Scherff; von Seiten von Mecklenburg-Strelitz: des Großherzogl.
Herrn Geheimen Juſtizrathes von Oertzen; von Seiten Liechten-
ſteins: des Großherzogl. Heſſiſchen Herrn Geheimen Staatsrathes Dr. von
Linde; von Seiten Schaumburg-Lippe's: des Fürſtl. Herrn Cabi-
netsrathes Strauß; von Seiten Heſſen-Homburgs: des Landgräfli
chen Herrn wirklichen Geheimen Rathes, Freiherrn von Holzhauſen,
und meiner des Kaiſerlich Königlich Oeſterreichiſchen Miniſterial Con
ceptsAdjuncten und interimiſtiſchen Protokollführers Ritters von Roſch-
mann-Hörburg.

S. 12. Legitimation der Herren Bevollmächtigten.
Präſidium eröffnete die Sitzung mit der Anzeige, daß ſtatt des

bisherigen Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, des Herrn Kam-
merherrn und Directors des Miniſteriums des Jnnern, Freiherrn von
Dalwigk, der Großherzogliche Herr Ceremonienmeiſter, Kammerherr
und Oberappellations- und Caſſarions-Gerichts-Rath, Freiherr v. Münch-
Belling hauſen ernannt worden ſei, und derſelbe ſeine Vollmacht in
die Hände des Präſidiums niedergelegt habe. Präſidium überreichte
dieſe ſo wie auch die bereits in der vertraulichen Beſprechung vom 15. v.
Mts. zur Sprache gekommenen Vollmachten des neu ernannten Kurheſſi
ſchen Bevollmächtigten Herrn Staatsminiſters Haſſenpflug, und des
neuernannten Fürſtlich-Liechtenſtein'ſchen Bevollmächtigten Herrn Groß-
herzoglich Heſſiſchen Geheimen Staatsrathes Dr. von Linde, mit dem
Bemerken daß es dieſelben geprüft und kein Bedenken gefunden habe,
dieſe Herren einzuladen, an der heutigen Sitzung Theil zu nehmen. Auf
Antrag des Präſidiums wurden hierauf dieſe Vollmachten vorgeleſen.
Dieſelben wurden als richtig erkannt, und es erfolgte ſonach der einſtim
mige Beſchluß: Dieſe drei Vollmachten ſind in das Bundesarchiv zu depo
niren, und jedem der Herren Bevollmächtigten iſt eine Abſchrift ſeiner
Vollmacht zuzuſtellen.

S. 13. Offenhaltung des Protokolls.
Präſidium zeigt an, es ſei ein Schreiben des Herrn Bevollmäch

tigten für das Großherzogthum Heſſen eingelangt, in welchem derſelbe be
merke, er ſei verhindert bei dieſer Sitzung zu erſcheinen, und die Bitte
ſtelle, ihm das Protokoll offen zu halten.

H. 14. Bildung eines neuen BundesCentralorgans.
Präſidium legte hierauf den Bericht des in der 1. Sitzung ge

wählten Ausſchuſſes vor, welcher folgendermaßen lautet: Durch eine von
dem Kaiſerlich Oeſterreichiſchen Hofe erlaſſene Circular Depeſche vom 26.
April d. J. an ſämmtliche Glieder des Deutſchen Bundes wurden dieſe
eingeladen, ſo frühzeitig Bevollmächtigte an den Sitz der Bundesverſamm
lung nach Frankfurt a. M. zu entſenden, um eine Plenarverſammlung
am 10. Mai eröffnen zu können. Als Zweck des Zuſammentritts iſt ange
geben: zuvörderſt die Bildung eines neuen proviſoriſchen Centralorgans
vornehmen zu laſſen, welches an die Stelle des in Folge des H. 1 der
Uebereinkunft vom 30. September v. J. geſchaffenen Jnterims zu treten
haben würde ſodann ſollte die Verſammlung ihre Aufmerkſamkeit auch
der allgemeinen als nothwendig erkannten Reviſion der Bundesverfaſſung
zuwenden, und in Erwägung ziehen in welcher Weiſe dieſelbe zu Stande
zu kommen habe. Demgemäß hat der Präſidirende am 10. Mai die erſte
Sitzung gehalten, und in deren Fortſetzung am 16. Mai wurde durch ein
helligen Beſchluß der erſchienenen Bevollmächtigten die Plenarverſamm-
lung förmlich als eröffnet erklärt. Hierauf überreichte der Präſidial Be
vollmächtigte die von ſeiner allerhöchſten Regierung zugeſagte Vorlage zur
Bildung eines neuen proviſoriſchen Centralorgans und es wurde ſodann
einſtimmig beſchloſſen aus der Verſammlung einen Ausſchuß zur gutacht-
lichen Berichterſtattung über dieſe Vorlage zu wählen. Der in Folge die
ſes Beſchluſſes gewählte Ausſchuß verfehlt nunmehr nicht, den ihm aufgetrage

nen gutachtlichen Bericht an die hohe Plenarverſammlung hiermit zu erſtatten.
Die Einſetzung eines Centralorgans wurde von der Kaiſerlich Oeſterreichiſchen
Regierung mit Recht als das dringendſte Bedürfniß des Augenblicks bezeich
net. Denn das Jnterim, wornach Oeſterreich iund Preußen die Aus
übung der Eentralgewalt für den Deutſchen Bund im Namen ſämmt-
licher Bundesregierungen bis zum 1. Mai 1850 übernommen hatten,
iſt an dieſem Tage abgelaufen ohne daß die deutſchen Regierungen
ſich über den Fortbeſtand der Uebereinkunft vom 30. September v. J.
vereinbart hätten und die Bundes Centralcommiſſion beſorgt noch
die unaufſchiebbaren Geſchäfte nur kraft des ſtillſchweigenden Conſen
Fe ſammtlicher Regierungen iſt aber jeden Augenblick ausgeſetzt, ihre
Befugniſſe in Frage geſtellt zu ſehen. Ein ſolcher prekärer Zuſtand
darf nicht länger währen, ohne den Bund, der in der Bundesverfaſ
ſung und in den aus dieſer hervorgehenden gemeinſamen Organen die
Bedingungen ſeiner Exiſtenz bewahrt, großen Gefahren auszuſetzen-
Um dieſem Zuſtande ſo ſchleunig als möglich ein Ende zu machen
und ein Centralorgan des Bundes herzuſtellen, hat Oeſterreich den
bundesverfaſſungsmäßigen Weg betreten indem es zu dieſem Behufe
eine Plenarverſammlung zuſammen berufen hat. Dieſer Weg er
ſcheint aber nicht nur als der bundesverfaſſungsmäßig berechtigte,
ſondern auch als der einzig praktiſche, weil alle bisherigen Ver
ſuche, durch Verhandlungen unter den Regierungen die erforderliche Uebereinſtimmung der Geſammtheit über Herſtellung eines de
finitiven verfaſſungsmäßigen Zuſtandes in Deutſchland zu erzielen,
zu keinem Reſultate geführt und lediglich dafür den Beweis geliefert
haben, daß jede Verfaſſung nur aus ſich ſelbſt und auf
verfaſſungsmäßigem Wege ſich gedeihlich entwickeln
kann. Durch den Zuſammentritt der Plenarverſammlung wird von
den deutſchen Regierungen wieder der feſte legale Boden betreten,
und damit auch die Möglichkeit gewonnen, jedenfalls rechtlich ver
bindliche Beſchlüſſe für ganz Deutſchland zu Stande zu bringen, in
dem die conſtitutiven Geſetze des Bundes dazu die erforderlichen Mit
tel an die Hand geben. Jn dieſen conſtitutiven Geſetzen hat nun der
von hoher Plenarverſammlung gewahlte Ausſchuß zur Begutachtung
des Antrags der Kaiſerlich Oeſterreichiſchen Regierung auf Bildung
eines neuen proviſoriſchen Centralorgans, zunachſt auch die Begruün
dung der ihm geſtellten Aufgabe nachzuweiſen nicht für unangemeſſen
erachtet, weil, wenn auch nur außerhalb der Verſammlung, die An
ſicht aufgeſtellt worden iſt, die Bundesverſammlung ſelbſt ſei recht
mäßig für immer aufgelöſt. Es kommt bei der Würdigung dieſer An
ſicht vor Allem die rechtliche Bedeutung des Bundesbeſchluſſes vom
12. Juli 1848 in Betracht weil man hierin jene Auflöſung fin
den will während die Kaiſerlich Oeſterreichiſche Circular Depe
ſche vom 26. April l. J. gerade umgekehrt davon ausgeht, daß der
Deutſche Bund rechtsbeſtändig in keiner Weiſe des beſtändigen
und verfaſſungsmäßigen Organs ſeines Willens und Han
delns, wofür die Art. 7 der Bundesacte wie der Wiener Schlußacte
die Bundesverſammlung erklären, beraubt worden ſei. Der Aus-
ſchuß, welcher dieſe Auffaſſung aus voller Ueberzeugung theilt, glaubt
zu deren Begründung vorerſt nachweiſen zu müſſen, daß der Be
ſtandtheil der Verfaſſung des deutſchen Bundes, welcher zu den
weſentlichen gehört die Bundesverſammlung rechtlich zu be
ſtehen niemals aufgehört hat; und ſodann, daß auch das letzte
Hinderniß, die unterbrochene Thätigkeit der Verſammlung wieder
eintreten zu laſſen, hinweggefallen iſt. Was die erſte Behauptung
anbetrifft, ſo muß zunächſt daran feſtgehalten werden, daß der
Art. 4 der Bundesacte es als ein Grundgefetz hinſtellt: daß die An
gelegenheiten des Deutſchen Bundes durch eine Bundesver-
ſtammlung beſorgt werden ſollen, wie ſie in den Bundesgeſetzen or
ganiſirt iſt. Dieſe Norm würde ſelbſt bei wirklich eingetretener Auf
hebung der Bundesverſammlung in ihrer bundesrechtlichen Organiſa-
tion immer noch geltend bleiben, und für die Glieder des deutſchen
Bundes wurde ſich daraus als erſte Folge ihre Verpflichtung gegen
den Bund herausſtellen, zur ſchleunigſten Wiedereinrichtung einer
Bundesverſammlung zu ſchreiten. Der Fall, daß nur von dieſer all
gemeinen Verpflichtung jedes erneute Zuſammenwirken der Bundes
glieder ſeinen Ausgangspunkt zu nehmen habe, liegt jedoch deshalb
nicht vor, weil durch keines der den letzten Jahren angehörigen Er
eigniſſe ein Moment dargeboten wird, aus welchem man zu entneh
men befugt wäre, daß die rechtliche Exiſtenz des bundesgeſetzzlichen
Organs für den unaufloöslichen Verein der Staaten des deutſchen
Bundes aufgehoben ſei. Es iſt vielmehr im Gegentheil in dem letz
ten, unter dem Zuſammenwirken der Bundesſtaaten ſtattgefundenen
Acte das eventuelle Gebot mittelbar enthalten, im jetzigen Zeitpunkt
auf dem Wege, den die Bundesgeſetze vorſchreiben, die unent
behrliche Fürſorge für die Neugeſtaltung der deutſchen Bundes
verfaſſung zu treffen. Zwar brachten es die zerſtörenden Bewegungen
des Jahres 1848 hervor, daß thatſächlich eine Bundesverſammlung
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eſtehen aufhorte, aber in den Vorgängen, welche dieſen Zuſtandn len ſolcher enthalten, der die rechtliche Wirkung hatte
erzeugen können das beſtändige verfaſſungsmäßige Organ des Wil
lens und Handelns des Deutſchen Bundes gänzlich und dauernd aufzu-
veven er als „Geſetz über Einführung einer proviſoriſchen Eentral-

gewalt von der Nationalverſammlung der nur die eigene Ueber
ebung keineswegs aber die Bundesverſammlung das Recht einer Ge-Pegehtag beigelegt hatte, am 28. Juni 1848 erlaſſene Beſchluß

enthält zwar unter ſeinen 15 Beſtimmungen in Nr. 13 auch die:
„„Mit dem Eintritt der Wirkſamkeit der proviſoriſchen Centralge-
walt hört das Beſtehen des Bundestages auf“ aber dieſer
Beſchluß hat niemals die um die rechtliche Geltung einer
Veränderung der Bundesverfaſſung enthalten zu können nothwendige,
einhellige Zuſtimmung aller Bundesglieder erlangt vielmehr haben ſich
dieſe nur für die Anerkennung der Wahl Seiner Kaiſerlichen Hoheit des
Erzherzogs Johann von Oeſterreich, als proviſoriſcher Reichsverweſer,
ausgeſprochen, und von der am 12. Juli 1848 öffentlich abgehaltenen
Plen arverſammlung des Bundestags iſt nur erklärt worden, daß die
Bundesverſammlung die „„Aus übung“ der vorher aufgezählten ver-
faſſungsmäßigen Befugniſſe und Verpflichtungen an die proviſoriſche Cen
tralgewalt übertrage und ſie in die Hände Seiner Kaiſerlichen Hoheit, als
des deutſchen Reichsverweſers, niederlege und „mit dieſen Erklärungen
ihre bisherige Thätigkeit als beendet anſehe.““ Die in dieſen Worten lie
gende Erklärung der Bundesverſammlung enthält nur den Ausdruck der,
ſich von ſelbſt verſtehenden Folge davon daß die Ausübung der beſtimmt
hervorgehobenen Befugniſſe und Verpflichtungen der Bundesverſammlung
auf den Reichsverweſer unmittelbar vorher übertragen worden war. Denn
es iſt rechtlich unvereinbar, eine Thätigkeit noch ſelbſt fortzuſetzen, deren
„„Ausübung““ eben einem anderen übertragen war. Der Sinn jener
Aeußerung muß eben deshalb auch, ſeinem Jnhalte und Umfange nach,
aus den bei der Uebertragung gemachten Erklärungen erkannt und bemeſſen
werden weil die Bundesverſammlung ſelbſt darauf Bezug nimmt mithin
nicht die Abſicht haben konnte, ein Mehreres ſagen zu wollen, als in je
nen Erklärungen enthalten war. Jene Aeußerung der Bundesverſamm
lung, daß ſie mit den vorausgegangenen Erklärungen ihre bisherige Thä-
tigkeit als beendet anſehe, hängt, als eine ſich von ſelbſt ergebende Folge
von der Uebertragung beſtimmter Rechte und Pflichten zur Aus
übung an den Reichsverweſer, mit der Ausübung ſo nothwendig zu
ſammen, daß, wenn dieſe aufhört, jene Beendigungserklärung dem Wie-
derbeginnen der eigenen Thätigkeit in keiner Weiſe als ein Hinderniß ent
gegen treten kann. Das ganze Gewicht der Bedeutung des am 12. Juli
1848 ſtattgehabten Vorgangs kann daher nur aus der Erklärung, mit
welcher das beſtändige Organ des Willens der Bundesglieder die Bun
desverſammlung zurücktrat, ſowie daraus entnommen werden an
welche Einrichtung die vorgenommene Uebertragung erfolgte. Sie
hat, was den Jnhalt der Erklärung betrifft, nur die „Ausübung“ ihrer
Befugniſſe und Verpflichtungen übertragen ſie hat ſich nicht für aufgelöſt
oder aufgehoben erklärt, über die rechtliche Bedeutung ihrer Erklärung ſich
nicht weiter ausgeſprochen, mithin den ganzen Sinn ihres Schrittes in die
erklärte Ausübungsübertragung eingeſchloſſen. Jſt man in dieſer Be
ziehung einzig auf die Frage verwieſen was die Uebertragung der Aus-
übung eines Rechts bedeute ſo wird man darauf geführt, daß niemals
der Begriff der Uebertragung der Ausübung eines Rechts mit dem des
gänzlichen Aufgebens deſſelben zuſammenfallend betrachtet werden darf.
So wenig im Privat Recht, als im öffentlichen Recht hat man je in der
übertragenen Ausübung eines Rechts eine Verzichtleiſtung auf dieſes ſelbſt
gefunden oder gar die rechtliche Exiſtenz des Jnhabers des Rechtes da
durch als vernichtet angeſehen, daß derſelbe die Ausübung ſeines Rechtes
überträgt. Nur von der eigenen Ausübung tritt der Jnhaber zurück, wenn
durch ihn ein Ausübender hingeſtellt wird. So kann denn aus der allein
in Betracht kommenden Erklärung mit Rechtsbeſtand nicht entnommen
werden, daß die deutſchen Regierungen durch dieſelbe damals auf alle Zei-
ten und unter allen Umſtänden das Organ ihres Willens und Handelns
als Bundesglieder aufgehoben und vernichtet hätten. Und dies iſt um ſo
weniger in der abgegebenen Erklärung zu finden, wenn die Einrich-
tung in Betracht gezogen wird, an welche die befragte Uebertragung zur
Ausübung erfolgt iſt. Es hat nämlich die Bundesverſammlung, das Or-
gan des Willens und Handelns der Bundesglieder, dieſe Ausübung nur
an eine proviſoriſche Schöpfung übertragen, und den Folgen hieraus
kann man fich nicht entziehen. Die geſchehene Uebertragung der aufge
zählten Befugniſſe und Verpflichtungen der Bundesverſammlung hatte eben
deshalb nur den Charakter, welcher dem Empfänger dieſer Uebertragung
inne wohnte, da über die rechtliche, als nur vorübergehend hingeſtellte
Exiſtenz des Empfängers hinaus, die Uebertragung nicht ſtattzufinden ver
mochte indem mit dem ausdrücklich unterſtellten Aufhören
jener Schöpfung die Uebertragung im nothwendigen, eben dieſe ſelbſt wie
der aufhebenden Zuſammenhange ſteht. Dies war auch bei dem Acte um
ſo zweiſelloſer maaßgebend, als das Aufhören der geſchaffenen Centralge-
walt, als einer bloß proviſoriſchen, und der Rücktritt des einſtweiligen
Trägers derſelben gls gusdrückliche Vorausſetzung feſtſtand, Dieſe Vor

ausſetzung einer nur vorübergehenden Exiſtenz kann dadurch nicht ſelbſt
eine andere Bedeutung erhalten, daß man den Zeitpunkt der Beendigung
der proviſoriſchen Schöpfung an den Eintritt eines Ereigniſſes knüpfte,
welches man von der nahen Zukunft erwartete. Obendrein war ſelbſt
der Eintritt dieſes Ereigniſſes in gewiſſer Weiſe noch an den Fort
beſtand der Bundesverſammlung geknüpft. Denn die völlige Neuge-
ſtaltung der deutſchen Bundesverfaſſung wurde nicht ohne alle Mit-
wirkung der Bundesverſammlung ſelbſt vorausgeſetzt und erwartet,
ſo daß ſogar während der Wirkſamkeit der proviſoriſchen Central-
gewalt die Bundesverſammlung hätte in die Lage kommen können,
den Theil der verfaſſungsmäßigen Rechte und Pflichten, welcher
dem proviſoriſchen Reichsverweſer nicht zur Ausübung übertragen
war ihrerſeits ſelbſt auszuüben. Sowie nämlich die proviſoriſche
Suspenſion desjenigen Theiles der Wirkſamkeit, welche dem proviſo
riſchen Reichsverweſer zur Ausübung übertragen war, einestheils an
die Vorausſetzung geknüpft war, daß mit der National- Verſammlung
eine definitive neue Bundes- Verfaſſung Deutſchlands zu Stande ge
bracht werden würde ſo bezog ſich anderentheils jene proviſoriſche
Suspenſion durchaus nicht auf die bundesverfaſſungsmäßige, geſetzge
beriſche Wirkſamkeit der Bundes-Verſammlung. Dieſe Wirkſamkeit
war nämlich der proviſoriſchen Central-Gewalt nicht zur Ausubung
übertragen vielmehr nach der Abſicht der Bundes Beſchluſſe vom 30.
März und 7. April 1848 bezüglich der Reviſion der Bundes-Verfaſ
ſung ausdrücklich, der Bundes Verſammlung oder anderen Organen
der Regierungen, als dem einen contrahirenden Theile, um zwiſchen
den Regierungen und dem Volke das deutſche Verfaſfungswerk zu
Stande zu bringen vorbehalten worden. Daß jene vorbehaltene ver
faſſungsmäßige Wirkſamkeit der Bundes Verſammlung nicht eintrat,
war eine Folge davon, daß die National- Verſammlung ihre Zuſtän
digkeit zu überſchreiten verſuchte, und die Kraft der Vorbedingungen
zu einem erfolgreichen Uebergreifen überſchätzte. Daruber hat die Ge
ſchichte entſchieden. Die Ausſicht, daß nicht das wohlbefeſtigte Recht,
vielmehr die Aufregung, welche Bewohner und Regierungen Deutſch
lands erfaßt hatte, die Baſis zur Umbildung des deutſchen Bundes,
zur Befriedigung der wirklich vorhandenen Bedürfniſſe der Gegenwart
geben würde, muß endlich aber um ſo mehr für eine verſchwundene
gelten, als die gleich zu erwähnende Convention dem Zuſtande, der
nunmehr wieder thatſächlich beſteht, noch die einhellige Anerkennung
aller Bundesſtaaten hinzugefügt hat. Aus allen Vorgängen iſt end
lich nicht ein fertiges Werk, vielmehr nichts weiter übrig geblieben,
als nur die Vereinbarung über einen neuen Zeitraum, in welchem den
einzelnen Staaten die freie Verſtändigung über die VerfaſſungsAn
gelegenheit überlaſſen ſein ſolle. Nicht jenes erwartete Ereigniß ſon
dern ein weſentlich davon verſchiedenes hat den Rücktritt des ein
geſetzten einſtweiligen Reichsverweſers vermittelt. Die Sr. Kaiſerl. Hoh.
dem Erzherzog Johann von Oeſterreich übertragen geweſene Ausübung
der oben bezeichneten Gewalt iſt vorläufig und zwar ebenfalls nur als
Ausübung bis zum 1. Mai l. J. auf Oeſterreich und Preußen in Folge
der Uebereinkunft übergegangen, die am 30. September v. J. zwiſchen
dieſen Mächten abgeſchloſſen worden. Die einhellige Zuſtimmung aller
übrigen Bundesglieder zu dieſem Vertrage hat den darin enthaltenen
Beſtimmungen unzweifelhaft die Kraft verliehen, als rechtsverbind
liche Normen zu gelten und für die nach Ablauf des Jnterims eintre
tende Zeit maßgebend zu ſein. Es hat auch bei dieſem Vorgange an
der Wahrung ausreichender Formen nicht gemangelt, indem von dem
ErzherzogReichsverweſer nach Jnhalt der dem RatificationsProtocolle
vom 13. October v. J. einverleibten Urkunde vom 6. Oct. die Erklä-
rung abgegeben iſt: „Zu der am 30. Sept. d. J. zu Wien zwiſchen
der k. k. öſterreichiſchen und der k. preußiſchen Regierung abgeſchloſſe-
nen und vom Fürſten Schwarzenberg und Grafen Bernſtorff unterzeich-
neten Convention über Bildung einer neuen proviſoriſchen Central-
Gewalt für Deutſchland gebe Jch hiermit Meine Zuſtimmung und die
Erklärung, daß wenn die in jener Convention erwähnte Zuſtimmung
ſämmtlicher deutſcher Regierungen zu derſelben erfolgt ſein wird, Jch
bereit ſein werde, Meiner Würde als deutſcher Reichsverweſer zu ent
ſagen und die Mir am 12. Juli 1848 von der deutſchen BundesVer
ſammlung übertragenen Rechte und Pflichten in die Hände Sr. Maf.
des Kaiſers von Oeſterreich und Sr. Maj. des Königs von Preu
ßen niederzulegen.“ Nach erfolgtem Beitritte aller Bundesſtaa
ten hat der Erzherzog-Reichsverweſer die Ausuübung der ihm an
vertraut geweſenen Gewalt in die Hände der von den bei-
den Mächten Oeſterreich und Preußen der Convention vom 30.,
September gemäß eingeſetzten interimiſtiſchen Bundes Commiſſion
übergehen laſſen. So iſt denn die Convention vom 30. September
v. J. zu dem letzten Ereigniſſe geworden, welches maßgebend
in die Bundes Verhältniſſe einwirkt, indem die Beſtimmung
des S. 4 derſelben, daß ſich die Regierungen bei Ablauf des
Jnterims über den Fortbeſtand der hier getroffenen Uebereinkunft verein
baren würden, nicht zur Ausführung gekommen, vielmehr von einzelnen
Bundesſtaaten beſtimmter Widerſpruch gegen den Fortbeſtand der durch die
Uebereinkunft eingeſetzten Bundes Commiſſion eingelegt worden iſt. Es
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die einhellig
feſt, daß na
hung der b
ſche Verfaſſungs Angelegenheit und über die dem Plenum der Bundes
Verſammlung anderweit überwieſenen Gegenſtände zuläſſig ſein ſoll ſon
dern daß vielmehr, nach Erledigung aller Proviſorien das rechtlich unzer
ſtört gebliebene verfaſſungsmäßige, ſtändige Organ des deutſchen Bundes
es nur allei
keit hervortreten muß. An dieſes grundgeſetzliche Organ des Willens und
Handelns des Bundes iſt nunmehr die Forderung zu richten auf bun-
desverfaſſungsmäßigem Wege die Beſchlußnahme einzuleiten welche defini
tiv oder proviſoriſch in der deutſchen Verfaſſungs Angelegenheit die unab-
weislich nothwendigen Beſtimmungen auszuſprechen hat. Der Ausſchuß
glaubt, im Vorſtehenden den rechtlichen Fortbeſtand der BundesVerſamm-
lung dargethan zu haben, und bemerkt dazu nech, daß dieſer Rechtsbeſtand
dadurch ein anderer nicht werden kann, daß ein Theil der Bundesglieder
mit deſſen Anerkennung noch zurückhält, und mithin der thatſächlich jetzt
vorhandene Zuſtand noch nicht mit jenem rechtlichen übereinſtimmt denn
nicht der thatſächliche Zuſtand ſoll der Beherrſcher von Rechtsverhältniſfen
ſein vielmehr iſt es des Rechts eigentlichſte Function, ſolchen thatſächlichen
Verhältniſſen die Anforderungen des Rechts gegenüberzuſtellen, damit
dieſes erkannt und die Grundlage der Entwicklung der thatſächlichen Zu
ſtände werd
ſtände mit
letzteren und ihre Wirkſamkeit, wo ſie noch verkannt oder gehemmt iſt,
wieder herzuſtellen, dann aber, aus dem wieder in Anerkennung und
Wirkſamkeit geſetzten Rechtszuſtande der Bundes Verfaſſung, den Aus
gangspunct
rungen der
Beſtandenen, in ſo weit es den Bedürfniſſen der Gegenwart nicht mehr
entſpricht
und Recht
zu entwickeln damit ſie für die Zukunft in rechtsgültiger Kraft zu dauern
der Herrſchaft gelangen können und ſo den gerechten und billigen An
ſprüchen all
war der Zweck der Zuſammenberufung der Plenarverſammlung, und
dieſen zu verwirklichen, ihre Aufgabe. Die Berechtigung zur Zuſam-
menberufung der Bundes Verſammlung die Verpflichtung aller Bun-
desglieder dieſer Aufforderung zu entſprechen und den Beruf der zu
ſammengetretenen Verſammlung zur Löſung der geſtellten Aufgabe,
vertraut der Ausſchuß durch die obige Erörterung dargethan zu haben.
Jndem ſich
achtlichen Berichterſtattung wendet, erkennt er in dem kaiſerl. öſterreichi
ſchen Antrag auf Bildung eines neuen proviſoriſchen Central Organs die
Abſicht, für einen kurzen Zeitraum eine abermalige Abänderung des bun-
desgeſetzlichen Organs eintreten zu laſſen, mithin abermals eine interi
m ſt i ſche Bundesbehörde hinzuſtellen, an welche insbeſondere die Für-
ſorge für die äußere und innere Sicherheit des Bundes überwieſen werden
ſoll. Der niedergeſetzte Ausſchuß hat alſo nicht den Auftrag, über die de
finitive Neugeſtaltung der deutſchen Bundes- Verfaſſung zu berathen, nicht
den die Forderung einer National- Vertretung ins Licht zu ſetzen und die
Einrichtungen zu bezeichnen, die durch jene nothwendig werden, überhaupt
nicht den
kunft Oeutſ

übrigens noch hervorgehoben zu werden, daß die Seitens des Erz-
Reichsverweſers erfolgte Uebergabe der demſelben anvertrauten Ge

waltausübung an die von Oeſterreich und Preußen eingeſetzte Central

30. Sept. entnehmen kann ſo wie ferner daß dieſe ſelbſt nur
eine Einrichtung von lediglich vorübergehender Bedeutung aufſtellte. Nach

Ablauf der in der Convention beſtimmten Zeit nach welchem nur
mit ſtillſchweigender Zulaſſung der Bundes Regierungen die Bundes Cen-
tral-Commiſſion die Geſchäfte vorläufig fortführt, wird es nothwendig,
an die Beſtimmungen anzuknüpfen welche nur für die Zeit des Jnterims
ein beſtimmtes Verhältniß der Bundesſtaaten feſtſtellten. Dadurch, daß
z als nothwendig anerkannt wurde, dieſes Verhältniß durch die Aufnahme

der einſchlagenden Beſtimmung in die allſeitig genehmigte Convention be
ſonders feſtzuſtellen, iſt zugleich mittelbar ausgeſprochen, daß das beſonders

uſtamd begründet,ſaß beſtimmend eintreten würde, gar nicht gedenkbar iſt. Der H. 3 der

ten: Während des Jnterims bleibt die deutſche Verfaſſungs- Angelegen-
heit der freien Vereinbarung der einzelnen Staaten überlaſſen. Daſſelbe
gilt von den nach Art. VI. der Bundes Acte dem Plenum der Bundes
Verſammlung zugewieſenen Angelegenheiten.“ Es iſt ſchon vorhin indireet
auf den inneren Sinn dieſer Beſtimmung hingewieſen, dem das Moment
ſeiner Auslegung dadurch gegeben iſt, daß nach Ablauf der Zeitfriſt für
das beſonders Verabredete nothwendig das Gegentheil von dieſem zeitwei-
lig geltenden Zuſtande eintreten müſſe. Die daraus hervortretende Folge
kann keinem Zweifel an allgemeiner Anerkennung ausgeſetzt ſein. Durch
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die Darlegung ihres inneren Charakters nur aus der Conven

ſich nicht von ſelbſt verſtehe. Es wurde alſo ein Ausnahms-
der als ſolcher, ohne eine Regel zu unterſtellen, welche

vom 30. Sept. v. J. beſagt nämlich mit ausdrücklichen Wor-

erklärte Abſicht aller Bundesglieder ſteht es nämlich hiernach
ch der Zeit des Ablaufs des Jnterims nicht mehr, mit Umge-
undesgeſetzlichen Form eine freie Vereinbarung über die deut

n ſein kann welches aus ſeiner gehemmt geweſenen Thätig-

e. Um den Kampf aller nicht berechtigten thatſächlichen Zu-
den rechtlichen zu beendigen, die Wiederanerkennung dieſer

zu nehmen den wiederholt und beſtimmt gegebenen Zuſiche
deutſchen Regierungen gewiſſenhaft und treu, nicht zu dem

zurückzukehren, ſondern nur auf den gegebenen auf Vertrag
begründeten Verhältniſſen, jene zeitgemäßen Neugeſtaltungen

ſeitig und in allgemein bindender Form zu entſprechen das

derſelbe nunmehr zu dem eigentlichen Gegenſtande ſeiner gut-

diejenigen Grundlagen in Betracht zu ziehen, welche die Zu-
chlands zu perbürgen geeignet wären, Auch die porläufige Wie

derherſtellung des durch die BundesAkte gebotenen CentralOrgans ſcheint,
obgleich jedes Bundesglied dieſelbe zu fordern berechtigt wäre durch das
genau begränzte Mandat der gegenwärtigen Plenar- Verſammlung eben ſo
ſehr ausgeſchloſſen als die vorläufige Verlängerung des ſeit dem 1. Mat
l. J. rechtlich erloſchenen Jnterims. Nur die Herſtellung eines neuen pro
viſoriſchen Central-Organs, welches an die Stelle des in Folge der Ueber
einkunft vom 30. Sept. v. J. geſchaffenen Jnterims zu treten hätte ſoll
von dem Ausſchuſſe begutachtet werden. Er konnte indeß zur Abgabe ei
nes materiellen Gutachtens nicht übergehen, ohne zuvor diejenigen Normen
in Betracht zu ziehen, welche die Bundesgeſetze in formaler Beziehung für
die Geſchäftsthätigkeit der Bundes- Verſammlung enthalten weil der Ge-
ſammtwille des Bundes durch verfaſſungsmäßige Beſchlüſſe der Bundes
Verſammlung ausgeſprochen wird, verfaſſungsmäßig aber diejenigen Be
ſchlüſſe ſind die innerhalb der Gränzen der Competenz der Bundes Ver
ſammlung nach vorgängiger Berathung durch freie Abſtimmung entweder
im engeren Rathe oder im Plenum gefaßt werden, je nachdem das Eine
oder das Andere durch die grundgeſetzlichen Beſtimmungen vorgeſchrieben
iſt. (Wiener Schluß-Akte Arr. 10.) Jn letzterer Hinſicht kommen nun we
ſentlich diejenigen Anordnungen in Berracht, welche durch die Art. 6 und
7 der Bundes-Acte, ſo wie die Art. 11 15 der Schluß-Acte und die da
mit zuſammenhangenden Beſtimmungen der Geſchäfts Ordnung getroffen
worden ſind und zwar ſowohl was die Kompetenz zu der einen oder der
anderen Beſchlußfaſſung, als die Formen der Geſchäftsbehandlung berriffr.
Konnten ſich auch nicht alle Mitglieder des Ausſchuſſes vollſtändig davon
überzeugen, daß für die der Plenar- Verſammlung vorliegenden Verhand
lungen die Mitwirkung des engeren Rathes unabweisbar geboten ſei, ſo
hat ſich der Ausſchuß in ſeiner Geſammtheit doch der Meinung derjenigen
anſchließen zu müſſen geglaubt, welche in den Beſtimmungen der Schluß
Acte Normen erkennen, durch welche die bis dahin beſtandene Wahlfreiheit
der Formen für die Thätigkeit der Bundes Verſammlung abgeſchloſſen
worden iſt. Die beiden, der Plenar- Verſammlung zugewieſenen Aufgaben
umfaſſen die wichtigſten Fragen mit denen die Bundes Verſammlung je
mals betraut werden kann. Deshalb iſt ſowohl die gründlichſte und um
ſichtigſte Vorbereitung durch die Verichterſtattungen nothwendig, als nach
der innerſten Ueberzeugung des Ausſchuſſes für die Gewißheit daß die Lo
ſung zur allgemeinen Zufriedenheit aller Bundesgenoſſen und der vollſtän
digen Jntereſſen ihrer Völker Statt finde, ſicher zu empfehlen, daß eine
Form der Vorbereitung und Beſchlußfaſſung gewählt werde die allen
Bundesgenoſſen diejenige Mitwirkung ſichert, welche bundesverfaſſungsmä
ßig als Regel für die Behandlung der wichtigſten BundesAngelegenhei-
ten vorgeſehen iſt. Endlich hat der Ausſchuß auch in den Zweifeln, wel
che, wie bereits erwähnt, außerhalb der Plenar- Verſammlung gegen die
Kompetenz derſelben erhoben werden ein Motiv gefunden, um auch der
ſtricteſten Jnterpretation der Bundesgeſetze zu genügen. Um alſo wieder
holt zu bekunden, daß die Plenar- Verſammlung den bundesverfaſſungs-
mäßigen Weg als den geſetzlich allein und ausſchließlich zuläſſigen aber
darum auch abſolut nothwendigen erkenne, um im Voraus jeder formellen
Beanſtandung der weiter erforderlichen Wirkſamkeit der BundesVerſamm
lung vorzubeugen, und um den Gang der Geſchäfte mit den verfaſſungs-
mäßigen Organen zu fördern, und Vorbereitung, Berathung und Beſchluß-
faſſung in der Form des engeren Rathes ſofort anwenden zu können, ſieht
ſich der Ausſchuß genöthigt, den Präliminar Antrag zu ſtellen

es wolle der hohen Plenar Verſammlung belieben, ſich ſofort zum en-
geren Rathe zu bilden, und zunächſt die dem berichterſtattenden Aus
n geſtellte Aufgabe zum Gegenſtande der Wirkſamkeit deſſelben zu
machen.
Bei der hierauf gehaltenen Umfrage erklärte Oeſterreich: Der Kai-

ſerlich- Oeſterreichiſche Präſidialgeſandte erklärt ſich ermächtigt, im Namen
ſeines Allerhöchſten Hofes dem Antrage des Ausſchußberichts beizuſtimmen,
in Berückſichtigung jedoch der Verhältniſſe, wie ſolche ſich ſeither geſtaltet
haben und in Anerkennung der in dem Ausſchußbericht enthaltenen mit
allgemeiner Zuſtimmung von der hohen Verſammlung aufgenommenen
Grunde hat ſich der Kaiferliche Hof veranlaßt gefunden denſelben zu be
auftragen, einen ſelbſtſtändigen Antrag zu ſtellen, welcher zwar denſelben
Gründen, die in dem Ausſchußbericht entwickelt ſind, entſpringt, zugleich
aber, durch kein bewegendes Mandat gehindert, conſequenter Weiſe weiter
geht als der von dem Ausſchuß geſtellte Präliminarantrag und ſomit
dem allgemein erſehnten und bisher noch nicht erreichten Ziele näher zu
führen geeignet ſein dürfte. Da dieſer Antrag des Kaiſerlichen Hofes
den Präliminarantrag des Ausſchuſſes gänzlich abſorbirt, ſo glaubt der
Kaiſerliche Präſidialgeſandte denſelben ſeinem Votum über den Aus
ſchußantrag ſogleich beifügen zu ſollen, ſieht ſich aber genöthigt,
denſelben durch einige einleitende Bemerkungen zu begleiten c. c.
Der Kaiſerliche Hof hat bisher gezögert, eine ſolche Maßregel, wie die
volle Reaktivirung der Bundesverſammlung, in Vorſchlag zu bringen, aus
Rückſichten die zu nahe liegen, als daß ſie näher bezeichnet zu werden
brauchen. Er ſieht ſich nunmehr aber durch die Umſtände dazu genöthigt,
das Gebot der ihm wie allen übrigen Bundesgenoſſen auferlegten Pflicht
der Aufrechterhaltung der Bundesverträge zu erfüllen. Wer die Verträge
noch anerkennt, wird dieſem Antrage beitreten müſſen denn ſo lange jene
veſtehen, iſt dieſer vollkommen begründet, Nur durch ein Aufgeben aller
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iſorien, durch ein vollkommenes Zurückkehren zu ſeiner bisherigen

bis zu dem Zeitpunkte, wo dieſelbe durch eine grundgeſetzlich
geſtattete Reviſion abgeändert ſein wird, kann der Deutſche Bund wieder
die Stelle im europäiſchen Staatenſyſteme einnehmen, die ihm durch die
allgemein anerkannten und allgemein bindenden Verträge eingeräumt wor-
den iſt. Nur auf dieſem Wege kann aber auch der Bund in einem Au-
genblicke, wo die dringendſten und heiligſten Angelegenheiten ſeiner Com
petenz überwieſen ſind, diejenige Stellung einnehmen, durch welche ſeine
eigne Würde und Ehre, ſowie der ihm rechts und vertragsmäßig zuſte
hende Einfluß auf die europäiſche Politik geſichert wird. Man hat bereits
bei der Berufung der Plenarverſammlung dem Worte Oeſterreichs ver
traut und wird ihm auch diesmal vollen Glauben ſchenken, wenn der Kai
ſerliche Hof daſſelbe verpfändet, daß ſeinem Antrage nicht die Abſicht
zu Grunde liege, zu den früheren Zuſtänden und Formen als letztem
Zwecke zurückzukehren und ſein Schritt ihm im Gegentheil als das ein
zige noch erübrigende Mittel gelte, zu einer den Bedürf-
niſſen der Zeit entſprechenden Neugeſtaltung des Bundes
zu gelangen und bis dahin die Leitung der gemeinſamen Angelegenhei-
ten des Vaterlandes auf eine, ſeine Würde, ſeine Bedeutung im euro
päiſchen Staatenſyſteme, ſowie ſeine Einheit und ſeine Intereſſen wah
rende, den Grundgeſetzen des Bundes gemäße Weiſe ſicher zu ſtellen. Wird
aber dieſe feierliche Zuſage mit Vertrauen aufgenommen ſo können nur
aus mehr als zweifelhaften formellen Gründen abgeleitete Bedenken gegen
einen ſolchen Vorgang erhoben werden, und der Kaiſerliche Hof darf ſeine
zuverſichtliche Erwartung dahin ausſprechen, daß wohl nicht verſucht wer
den wird, unter den gegebenen Verhältniſſen ſolche Gründe vor der Welt
noch geltend machen und die Geltendmachung vor Deutſchland in einem
Augenblicke vertreten zu wollen, wo Deutſchlands Wohlfahrt und Zukunft
auf dem Spiele ſteht. Es darf vorausgeſetzt werden daß die anweſenden
Herren Bevollmächtigten der hohen Regierungen für dieſen Fall bereits
mit den nöthigen Weiſungen verſehen ſein werden. Da aber noch nicht
ſämmtliche Bundesregierungen hier vertreten ſind, ſo erlaubt ſich der Kai-
ſerliche Präſidialgeſandte dem Ermeſſen der Plenarverſammlung anheim zu
ſtellen, ob es nicht dem fortan beharrlich angeſtrebten Zwecke der bundes
freundlichen Eintracht entſprechen würde, bei Faſſung des heutigen Be
ſchluſſes auf die außerordentlichen Umſtände gebührende Rückſicht zu neh
men, welche hierbei in naher Beziehung ſtehen. Der Kaiſerliche Präſi
dialgeſandte hat daher die Ehre den Antrag zu ſtellen, die hohe Verſamm-
lung wolle erklaren „„Daß die Beweggründe des von dem Kaiſerlichen
Hofe auf Reaktivirung der Bundesverſammlung geſtellten Antrages voll
kommen würdige und es daher dem Präfſidialhofe als ſolchem anheimſtelle,
die Einberufung vorzunehmen.“

Königreich Sachſen: Die Königlich Sächſiſche Regierung
betrachtet den Wiedereintritt des verfaſſungsmäßigen Organs des deut
ſchen Bundes in volle Wirkſamkeit, einestheils als unvermeidliche
Conſequenz des dermaligen Zuſtandes der Dinge in Deutſchland und na
mentlich der Beſtrebungen derjenigen Regierungen, welche ohne Rückſicht
auf den Widerſpruch anderer Bundesglieder eine von ihnen im Voraus
feſtgeſtellte Form eines neuen Bundesverhältniſſes, ſei es für ganz Deutſch
iand, oder für einen Theil deſſelben verwirklichen wollen und daher jede
Verſtändigung unter den Bundesgenoſſen auf der Grundlage freier Ver-
handlung unmöglich machen, anderntheils als den einzigen Weg, Deutſch
land, dem Auslande gegenüber, als einen kräftigen Staatenbund aufzu-
richten und die von allen Seiten als nothwendig anerkannte Reviſion der
Bundesverfaſſung endlich mit Ausſicht auf Erfolg in Angriff zu nehmen.

Baiern: Der Königlich-Baieriſche Bevollmächtigte ſieht ſich ermäch-
tigt, Namens ſeiner Allerhöchſten Regierung folgende Erklärung abzuge
ven: Die Königliche Regierung verhehlt ſich weder die Einwendungen,
welche gegen die erneuerte Wirkſamkeit der Bundesverſammlung von man-
chen Seiten werden erhoben werden noch die Mißdeutungen, denen die-
ſelbe ausgeſetzt ſein kann ſie kann ſich jedoch hierdurch nicht abhalten
laſſen dasjenige zu thun, was ſie als ihre Pflicht erkannt hat, und was
zugleich nach ihrer feſten Ueberzeugung unter den jetzigen Verhältniſſen
das einzige Mittel zur Löſung der verhängnißvollen Wirren bietet, unter
denen das Vaterland leidet.

Hannover: Die königl. Regierung, durchdrungen von der Ueberzeu-
gung, daß das Bundesrecht noch fortwährend in vollſter Rechtsgültigkeit
veſtehe, verkennt auch nicht die Nothwendigkeit einer Neugeſtaltung der
Bundes Verfaſſung einer Neugeſtaltung, welche jedoch nur auf bundes-
verfaſſungsmäßigem Wege vorgenommen werden kann. Dem von gleichen
Geſichtspuncten ausgehenden Antrage der kaiſ. öſterreichiſchen Regierung auf
vollſtändige Reactivirung des verfaſſungsmäßigen Organs des Bundes ſtimmt
die königl. Regierung daher gern und mit Dank gegen die kaiſ. Regierung
bei, indem ſie zugleich die von der kaiſ. Regierung in Betreff einer Neu
geſtaltung der Bundes Verfaſſung gegebenen Verſprechen acceptirt.

Württemberg: Jn Betracht der unumgänglichen Nothwendigkeit
eines nunmehr ohne längeren Verzug in das Leben tretenden Central Or
gans für den deutſchen Bund und in Betracht, daß alle ſeitherigen Ver
ſuche, eine neue proviſoriſche Bundes Central Gewalt zu ſchaffen, zum
großen Bedauern der königl. Regierung, zu dem erwünſchten Ergebniſſe
nicht geführt haben iſt die königl. Regierung indeß auch bereit der von
Seiten der kaiſerl. öſterr. Regierung beabſichtigten vorläufigen Einberufung
der Bundes Verſammlung und namentlich dem Antrage auf Einſetzung
des engeren Rathes derſelben mit der Aufgabe, bis zu Einſetzung einer
neuen Bundes Central Gewalt, ihrer urſprünglichen Beſtimmung gemäß,
die Obliegenheiten eines ſolchen Organes zu beſorgen und gleichzeitig zu den
Behufs der Verfaſſungs Reviſion erforderlichen Arbeiten zu ſchreiten, ih
rerſeits Folge zu geben. Uebrigens iſt bei dieſer dem Antrage der käaiſerl.
öſterr. Regierung zuſtimmenden Erklärung der Umſtand in ernſte Erwä
gung gezogen worden daß die kaiſerl. Regierung ihr Wort dafür verpfän
det hat, wie dem Antrage des kaiſerl. Cabinets nicht die Abſicht zu Grunde
liege, zu den früheren Zuſtänden und Formen zurück zu kehren, wie viel
mehr im Gegentheil dieſer Schritt ihm nur als das einzige Mittel gelte,
zu einer den Bedürfniſſen der Zeit entſprechenden Neugeſtaltung des Bun
des zu gelangen, welche die kaiſerlich öſterreichiſche Regierung ihrerſeits red
lich und nach Kräften zu fördern bemüht ſein werde. Jn dieſer feierlichen,
den Anſichten der königlichen Regierung vollkommen entſprechenden Zuſage

aber auch nur in ſolcher findet die königl. Regierung bei der zeitli
chen Rückkehr zu den früheren Einrichtungen die genügende Beruhigung,
und ſie nimmt daher das diesfällige vor ganz Deutſchland von Oeſterreich
gegebene Verſprechen vertrauensvoll an. Zugleich ſetzt fie voraus, daß eine
ſolche Zuſage gleichzeitig mit der Conſtituirung des Bundestages, von ſol
chem in einer Anſprache an das deutſche Volk oder in einer anderen paſ-
ſenden Form zu öffentlicher Kenntniß werde gebracht werden.

Kurheſſen: Jn beſtimmter Anerkennung der gegebenen Darſtellung
der wahren Sachlage in dem Ausſchuß Berichte ergreift Kurheſſen die ihm
hier dargebotene Gelegenheit, dem kaiſerl. öſterreichiſchen Hofe den beſonde
ren Dank für deſſen dem Bundesrechte gemäße Bemühungen auszuſprechen,
J n Thätigkeit der Bundes Verſammlung wieder eintreten
zu laſſen.

Dänemark (o Schande!) wegen Holſtein und Lauenburg:
Der königlich däniſche Bevollmächtigte iſt im Stande, in ungetheilter Wür-
digung der vom Herrn Praäſidial Bevollmächtigten entwickelten Motive
für ſeinen Allerhöchſten Hof Anträgen beizupflichten, aus welchen die
Reactivirung des verfaſſungsmäßigen Organs für Wollen und Handeln des
Bundes und damit auch die anfrichtigſt gewünſchte Herſtellung geſetzlicher
und bundesrechtlicher Zuſtände in jedem Theile Deutſchlands verhoffentlich
in kürzeſter Friſt hervorgehen werden.

Niederlande für Limburg: Der Bevollmächtigte glaubt die Ue
berzeugung ausſprechen zu können, daß, in ſo fern die kaiſ. öſterr. Regie
rung es den Umſtänden angemeſſen oder nothwendig finden ſollte, ſämmt-
liche Bundesſtaaten zur Wiederherſtellung der Bundes Verſammlung in
ihrer bundesverfaſſungsmäßigen Wirkſamkeit einzuladen, ſeine Allerhöchſte
Regierung einer ſolchen Einladung zu entſprechen um ſo mehr geneigt ſein
wird, als ſie jederzeit die Beobachtung der Verträge und der organiſchen
Geſetze des Bundes zur Richtſchnur ihres Verhaltens genommen hat.

Mecklenburg-Strelitz erklärt ſich mit den durch den Hrn. Prä-
ſidial- Bevollmächtigten mitgetheilten Anſichten und Vorſchlägen der k. k. öſterr-
Regierung vertrauensvoll einverſtanden.

Liechtenſtein: Der Hr. Bevollmächtigte iſt ermächtigt, die volle
Beiſtimmung der fürſtlich liechtenſteiniſchen Regierung zu dem vorliegenden
Antrage des kaiſerl. Hofes auszuſprechen.

Schaumburg-Lippe: Der Bevollmächtigte ſei angewieſen daß
dem kaiſerl. öſterr. Hofe anheim gegeben werde ſämmtliche Bundesglie
der zu Beſendung der legalen Bundes Verſammlung Behufs deren voll
ſtändigen Reactivirung aufzufordern.

Heſſen-Homburg: Der landgräfl. Bevollmächtigte iſt ermächtigt,
der ſo eben vernommenen Präſidial-Propoſition beizuſtimmen.

Präſidium entnimmt aus den eben abgegebenen Erklärungen mit
lebhafter Befriedigung die allſeitige Zuſtimmung zu dem von dem kaiſer
lichen Hofe geſtellten Antrage, und wird es ſich zur angenehmen Pflicht
Fe ſeine Allerhöchſte Regierung ungeſäumt hiervon in Kenntniß zu
etzen.

Auf Antrag des Präſidiums wurde nunmehr die Sitzung ge
ſchloſſen.

Fr. Thun. Noſtitz und Jänckendorf. XFylander.
Detmold. Reinhard. Haſſenpflug. Bülow.
v. Scherff. v. Oertzen. D. v. Linde. Straufß-
Frhr. v. Holzhauſen.

(Das Protokoll der vierten Sitzung folgt in der zweiten Beilage.)

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.
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zweite Beilage zu Nr. 195 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt u. Land.
Freitag, den 23. Auguſt 1850.

e

Protokollder vierten Sitzung der Bundes Plenarverſammlung.
Geſchehen zu Frankfurt a. M. den S. Auguſt 1850. x

Jn Gegenwart: Von Seiten Oeſterreichs: des Kaiſerlich König
lichen wirklichen geheimen Rathes und Bundes Präſidial Bevollmäch

tigten, Grafen Je n 8 e H n e v J von
des Königlichen Herrn Geheimen Raths Noſtiz un
von Seiten Bayerns: des Königlichen Herrn General Majors Ritters
von Xylander; von Seiten Hannovers:
Legationsrathes Dr. Detmold;

Seiten Sachſens:
Jaänckendorf;

des Königlichen Herrn
von Seiten des Großherzogthums

Heſſen: des Großherzoglichen Herrn Ober Appellations und Caſſa
ons Gerichts Rathes Freiherrn von MünchBellinghauſen:

bene

Herrn Staatsrathes von Scherff;
Lippe's: des Furſtlichen Herrn Cabinetsraths Strauß

von Seiten Dänemarks wegen Holſtein und Lauenburg- des
Königlich Daäniſchen Herrn Kammerherrn von Bülow; von Seiten

Limburg: des KoöniglichNiederländiſchen
von Seiten Schaumburg-

und meiner
des Kaiſerlich Oeſterreichiſchen Miniſterial- Concepts Adjunkten und

der Niederlande wegen

interim. Protokollführers, Ritters von RoſchmannHörburg.
H. 15. Bildung eines neuen Bundes Centralorgans.

Präſidium eroöffnet, der Großherzoglich Heſſiſche Herr Bevoll
mächtigte habe die Anzeige gemacht, er ſei von ſeiner hohen Regierung

beauftragt, die in der letzten Sitzung noch vorbehaltene Erklärung
abzugeben weshalb die hier anweſenden Herren Bevollmächtigten zu
einer neueu Sitzung berufen worden ſind. Der Großherzoglich-
Leſſiſch e Herr Bevollmächtigte erklärte hierauf zu Protokoll

Seine Königliche Hoheit der Großherzog betrachten es als eine mora-
liſche und rechtliche Verpflichtung zur Herſtellung eines Centralorgans

für ganz Deutſchland bereitwillig mitzuwirken. Unter den gegenwär-
tigen ſchwierigen politiſchen Verhältniſſen hält es die Großherzogliche
Regierung fur den ausgeſprochenen Zweck nicht foörderlich, die bekannte,

in dem Commiſſionsbericht vom 15. Juli d. J. eroörterte Streitfrage
über das Fortbeſtehen der Bundes- Verfaſſung in allen ihren ein
zelnen Theilen dermalen einer näheren Prüfung und Erorterung hier
zu unterziehen, ſie ſieht vielmehr fur jetzt nur in der von dem Kaiſer
lich Oeſterreichiſchen Cabinet in Antrag gebrachten Einberufung der
Bundesverſammlung den einzigen praktiſchen Weg, um ſofort das vor
geſteckte Ziel ſo weit als möoöglich, zu erreichen und in der Hoffnung
und Vorausſetzung, daß alle Bundesregierungen, dieſen Geſichtspunkt
feſthaltend, zu der ſo nothwendigen Einigung aller Bundesgenoſſen
beiraäthig ſein werden iſt der Großherzogliche Bevollmächtigte beauf-
tragt, dem Antrage des Kaiſerlichen praſidirenden Herrn Bevollmach
tigten beizuſtimmen, indem Seine Königliche Hoheit hierbei von der
ſelben Vorausſetzung geleitet werden, von welcher das Kaiſerliche
Cabinet ſelbſt bei ſeinem Antrage ausgegangen, daß nämlich die, ſo,
in ihrer vollen Competenz zu reconſtruirende Bundesverſammlung nur

ſo lange in Thätigkeit zu bleiben habe, bis die ſofort einzuleitende
Reviſion der Bundesverfaſſung erfolgt ſein wird. Der Bevollmäch-
tigte iſt hierbei noch beſonders von Seiner Königlichen Hoheit dem

derungen der Nation entſprechend,betrachten.

durch

Großherzog zu der ausdrücklichen Erklärung beauftragt daß Aller
höchſtdieſelben eine ſtarke Bundesregierung ein Bundesgericht und die
Berufung von Vertretern der Nation zur Theilnahme ſan der Bera
thung uüber die wichtigſten Jntereſſen, als die Baſis der, den Anfor-

feſtzuſtellenden Bundesverfaſſung

Pr äſidium bezog ſich auf ſeine in der vorigen Sitzung gege
Schlußaäußerung, und erklärte dieſe Sitzung als geſchloſſen.

Fr. Thun. Noſtitz und Janckendorf. Eylander. Det-
mol d. von Münch. Buülow. von Scherff. Strauß.

Berlin, d. 21. Auguſt.
wird den Hamb. Nachr. telegr. gemeldet ward
im geſtrigen Miniſterrathe beſchloſſen, die Einla-
dung zum Bundestage abzulehnen und die gemein-
ſchaftliche Commiſſion für Verwaltung des Bun-
deseigenthums anzunehmen, mit Proteſt gegen alle
nichtdeutſchen Conſequenzen.

Die N. fr. Pr. meldet: Die ſchiedsrichterliche Ent-
ſcheidung in Betreff der Mainzer Angelegenheit iſt
ebenfalls angenommen, dagegen die öſterreichiſche
Forderung, die Truppenzüge aus Baden bis zur
Erfolgung des ſchiedsrichterlichen Spruches einzu
ſtellen, abgelehnt.

Das Correſpondenz Bureau beſtätigt dieſe Mittheilungen
Folgendes.

Dem Vernehmen nach

tate begleitet die feierliche Handlung.

der preußiſchen Politik bis jetzt feſtgehaltenen
Princip etwas zu vergeben, übereingekommen, auf die
poſitiven Vorſchläge Oeſterreichs zur Erledigung eini-
ger Differenzen im Weſentlichen einzugehen. Für
eine weitere Verſtändigung mit Oeſterreich, wie uber die zu-
kunftige Feſtſtellung der äußern Formen, für die Ausglei-
chung im weitern Sinne wird auch hier feſtgehalten wer
den, daß dazu die Mitwirkung aller deutſchen Regierun-
gen nothwendig und erforderlich ſei.

Kiel, d. 20. Aug. Die Nachricht, daß geſtern eine große
Parade von Williſen abgehalten worden, und die eben einge
laufene Ordre, noch weitere 100 Betten zur Aufnahme von
Kranken und Verwundeten in Stand zu ſetzen, beſtaätigen die
Erwartung eines bevorſtehenden Kampfes. Der bekannte
Profeſſor Stromeyer von hier, welcher in Schleswig in Folge
ſeines menſchenfreundlichen Eifers von den Danen war gefangen
genommen worden, kehrt, ſeiner Haft entlaſſen heute Abend
von Kopenhagen hierher zuruck.

Nach Altona wurde am 20. wieder eine Anzahl Kranker
und einige Verwundete gebracht. Von den Kranken und
Verwundeten, die ſeit dem Beginn des Krieges in altonger La
zarethen gelegen ſind bereits über 600 geheilt entlaſſen und
wieder in die Armee eingereiht worden. Die Zahl der ſchles
wig-holſt. Offiziere mehrt ſich täglich, theils treten noch immer
Offiziere aus andern Staaten in die Armee, theils werden wegen
beſonderer Auszeichnung in den vorgefallenen Gefechten neue ernannt.

Vermiſchtes.
Man ſchreibt aus Weimar: Am 25. d. M. wird die

Enthüllung der Bildſäule Herder's ſtattfinden. Ein feierlicher
Zug wird vorbereitet, die Behoörden, die wiſſenſchaftlichen und

Kunſtanſtalten die Korporationen und Zuünfte werden ſich auf
den Platz vor der Stadtkirche begeben, wo zwei Eſtraden, die
eine für die Großherzogliche die andere für die Herderſche Fami-
lie errichtet ſein werden. Die Statue wird dicht vor der Kirche
aufgeſtellt, in welcher Herder gepredigt hat und man bedauert
nur, daß ſie nicht weiter auf den Platz vorgerückt iſt, um ſich
von ihrem Hintergrunde freier abzuheben. Am Vormittage
wird der Superintendent Schwarz aus Jena beim ſonntäglichen
Gottesdienſt Herder's als großen Kirchenlehrers gedenken die
Enthüllung der Statue findet gegen Mittag ſtatt, bei welcher
Hofrath Schoöll die Feſtrede im Namen des Comité's halten
wird. Eine von Scholl gedichtete, von Liszt komponirte Kan-

Die Aufführung des
Handelſchen Meſſias, des Lohengrin, einer neuen Oper Wag-
ners, Ball, Zweckeſſen und was ſonſt zu einer ſolchen Feier ge
hört, wird die folgenden Tage ausfuüllen und ſomit auch noch
den 28. Auguſt, Goethe's Geburtstag, in die Feier einſchließen.

Die Oberpoſtamts Zeitung berichtet über den bereits
beſprochenen Eiſen bahnunfall, der ſich am 19. Auguſt auf

eder MainWeſereiſenbahn unfern des Vereinigungspunktes der
von Eiſenach nach Kaſſel führenden Bahn mit der Main We-
ſerbahn, bei Guntershauſen, ereignet, daß dort die Locomotive
auf der ſtarken Krummung unfern Wolfershauſen an einen
Schienenklotz ſtieß, dadurch aus dem Geleiſe gerieth, daneben
abfuhr und den Tender nebſt drei Wagen mit ſich fortriß. Die
erſten derſelben wurden größtentheils zertrümmert und die darin
befindlichen Perſonen mehr oder weniger ſchwer verletzt Einige
derſelben man nennt 4 bis 5, namentlich den Jnſpector) blie
ben theils todt auf der Stelle, theils verſchieden ſie, bevor die
von Kaſſel genommene Hülfe anlangen konnte. Die Zahl der
Verwundeten, worunter ſich 2 Poſtconducteure befinden, ſoll ſich

Man iſt, wie wir hören, ohne dem von auf 25——28, größtentheils Stehwagenpaſſagiere, belaufen.

e



Bekanntmachungen.
Gutsverpachtungs- Anzeige.
Die Fürſtliche Domaine zu Nieder-

ſpier, welche gegenwärtig Herr Amt-
mann Seidenſtuücker in Pacht hat, wird
mit dem 1. Julius 1851 pachtlos und ſoll
daher

den 29. October dieſes Jahres
an den Meiſtbietenden auf 12 Jahre ver
pachtet werden. Pachtluſtige fordern wir
demnach auf, ſich an dieſem Tage früh
9 Uhr hier in unſerm Lokale einzufinden,
ihre Befähigung glaubhaft nachzuweiſen
und ihre Gebote zu thun.

Die Pachtbedingungen können vom 1.
October d. J. ab bei uns eingeſehen wer
den, und ſind wir auch erbötig, Abſchrif
ten davon gegen Erlegung der baaren Aus
lagen verabfolgen zu laſſen; eine Vorle-
ſung der Bedingungen finder jedoch nicht
ſtatt. Das Gut hat ungefähr 1400 Acker
Land, 51 Acker Wieſen, 11 Acker
Garten und außer andern Gerechtigkeiten
bedeutende Schäferei. Es kann auch das
Gut zu jeder Zeit in Augenſchein genom-
men werden, und wird der jetzige Herr
Pachter auf Erſuchen jeden Aufſchluß er
theilen. Die Wohn und Wirthſchaftsge-
baäude ſind in gutem Stande.

Greußen, den 16. Auguſt 1850.
Der Fürſtl. Schwarzburg. Be-
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eroöffnet, und erlaube mir einem hieſigen

Halle, den 22. Auguſt 1850.

Lager fertiger und angefangener Stickereien und
Muſter, Seide, Perlen, Wolle, alle Sorten wollene und baumwollene Strickgarne.
Zwirne, Bänder und aller ſonſt in dies Fach ſchlagender Artikel beſtens zu empfehlen,

Mit dem heutigen Tage habe ich hier ein

Tapiſſerie- und Strickgarn-Geſchaft,
C Leipzigerſtraße Nr. 282,

dem Gaſthof „„Zum Loöwen“ gegenuüber,
und auswartigen geehrten Publikum mein

wie auch Canevas,Haäakelarbeiten,

Aug. Jmmermann.

olzAuction
in der Oberförſterei Zoeckeritz.

Es ſollen meiſtbietend verkauft werden:
1) im Unterforſte Greppin
circa 41 melirte Stockklaftern

Dienstag den 3. September e.
Vormittags 10 Uhr

auf dem diesjährigen Holzſchlage
in der Pfählermark;

2) im Unterforſte Niemegk
circa 63 melirte Stockklaftern, wovon

10 Klaftern auf dem Holzſchlage an
der VI ſtehen,

Donnerstag den 5. September C.
Vormittags 10 Uhr

auf dem diesjährigen Holzſchlage
an der IX

Kaufluſtige werden dazu eingeladen mit
dem Bemerken, daß die betr. Koönigl. For
ſter angewieſen ſind, das zum Verkauf

zirksvorſtand daſ.
Huſchke.

Sonnabend den 7. September Nach
mittags 2 Uhr werde ich in meiner Ge-
ſchäftsſtube, kleine Steinſtraße Nr. 213,
im Auftrage der Geſchwiſter Schüler:
1) deren unter Nr. 10 vor dem Leipzi-

kommende Holz an den 3 letzten Tagen
vor der Auction vorzuzeigen.

Zoeckeritz, den 20. Auguſt 1850.
Königl. Oberförſterei.

Jm Namen meines abweſenden Bru-
ders fordere ich alle Diejenigen auf, wel

ger Thor hierſelbſt belegenes Gehoöft von
Z Morgen Flacheninhalt, wovon 1 Mor

che an die verſtorbene (Schweſter) Ca-
roline Kurze Forderungen oder Zah-

gen Garten, mit den aufſtehenden neu lungen und Effekten haben, mir binnen
aufgeführten Wohn und Oekonomiege-
bäuden (Brandkaſſenwerth 16,000
Miethertrag der überflüſſigen Raume
des Wohnhauſes 500

2) circa 10 Morgen Land auf der Pfän-
nerhohe, hinter dem Preßler ſchen
Garten, in hieſiger Stadtflur,

acht Tagen Anzeige zu machen.
Halle, den 21. Auguſt 1850.

Bernhard Kurze,
Klempner-Meiſter, Nr. 11.

Sehr delikate neue holl. und
engliſche Madjes-Heringe, neue

theilungshalber meiſtbietend verkaufen. Dem engl. Vollheringe empfiehlt in
Kaäufer kann ein betrachtliches Vieh und
Feld Jnventarium, als: 7 Pferde, 52
Kühe, 24 Schweine u. ſ. w., unter an-
nehmlichen Bedingungen überlaſſen wer
den auch wird ihm freigeſtellt, in die

Tonnen, Schocken und einzeln
billigſt G. Goldſchmidt.

Das Lerchenſtreichen in Mötzlicher
noch 6 reſp. 8 Jahr laufenden Pachtrechte
der Geſchwiſter Schüler an 200 Morgen
Land einzutreten. Die Kaufbedingungen,
die Erwerbs-Dokumente und Pacht Kon
trakte ſind in meinem Büreau einzuſehen.

Halle, den 14. Auguſt 1850.
Der Rechtsanwalt und Notar

Schede.

Feldflur ſoll den 25. Auguſt Nachmittags
2 Uhr in der Schenke zu Mötzlich an
den Meiſtbietenden verpachtet werden.

Der Ortsvorſtand.

Saal-Pavillon.
Freitag geſellſchaftliche Unterhaltung auf

der Rabeninſel. Ratſch.
Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Wichtiges magiſches Werk.

feſte Beſtellung bezogen werden:

Magia naturalis innaturalis,
oder dreifacher r
letztes Teſtament und S
kunſt.
teten Handſchrift in der Herzogl. Biblio
thek zu Koburg vollſtändig und wort-
getreu herausgegeben. Jn 5 Abthei-

Abbildungen auf 146 Tafäeln.

Bei Pfeffer (Schwetſchke ſche
Sort. Buchh.) in Halle iſt wiederum
vorräthig
Die ſämmtlichen Preuß.

Jagdgeſetze vom Allg. Land
recht an bis auf die neueſte Zeit.

Nebſt erläut. Bemerk. von Müller.
Preis 20

Ein junges Madchen, welches die Wirth-
ſchaft zu erlernen wünſcht, ſucht gegen
Honorarzahlung eine Stelle auf einem gro
ßeren Gute. Offerten bittet man Neu-
markt Nr. 1296 unter F. M. abzugeben.

genwärtig in Schochwitz, ſucht als ſol-
cher zum ſofortigen Antritt eine Stelle.

FamilienNachrichten.
Todes-Anzefſge.

Am 14. dieſes Monats ſtarb nach 5tägi-
gen ſchweren Leiden unſer lieber Franz
in einem Alter von 43 Jahren dies zei
gen wir unſern Geſchwiſtern und Freun-
den tiefbetrübt an.

Auch ſagen wir alle den guten Freun-
den, welche ſich ſo theilnehmend bewieſen
und ſeinen Sarg mit Kränzen und Guir-
landen ſchmückten, unſern herzlichen Dank.

Carl Haeßler,
Müller zu Schafſtädt,

im Namen ſeiner Familie.

Durch die Schwetſchke'ſche Sort.-
Buchh. (Pfeffer) in Halle kann auf

Doctor Johannes Fauſts

iege
Nach einer koſtbar ausgeſtat-

lungen, mit einer Menge illuminirter

Preis des ganzen Werkes 3 20

Ein tüchtiger, erfahrner Schafhirt, ge

be
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